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STÄDTE- UNDGEMEINDERAT ist die einzige unabhängige und
ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommunal-
und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt kom-
munale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht
und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeit-
schrift hat sich als Diskussionsforum für neue
Entwicklungen in der kommunalen Welt ei-
nen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeit-
schrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist
das offizielle Organ des Städte- und
Gemeindebundes Nordrhein-West-
falen. Als Spitzenverband kreisan-
gehöriger Städte und Gemeinden
repräsentiert dieser rund 9 Mio.
Bürger und Bürgerinnen sowie
86 Prozent der Ratsmitglieder
in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monat-
lich aktuelle Informationen aus den zentralen Interessengebie-
ten der Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Sonder-
seiten, die überregional über Produkte und Neuheiten für
den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält somit
einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW

Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf
Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-287

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen
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EDITORIAL

die Kommunalwahlen im vergangenen september haben in vielen städ-
ten, Kreisen und gemeinden für Veränderung gesorgt. das ist ein gutes
Zeichen. die demokratie vor ort ist voller leben. und frischer Wind tut
gut, solange er nicht zum sturm ausartet. 
dass die bürgerinnen und bürger sich für die kommunale sache be-
geistern können, zeigte nicht zuletzt die gestiegene Wahlbeteiligung.
damit war nicht unbedingt zu rechnen. Wegen der Corona-Pandemie
war vielerorts die unsicherheit mit Händen zu greifen. umso erfreuli-
cher, dass fast siebeneinhalb millionen Wahlberechtigte ihre stimme
abgegeben haben, um das spitzenpersonal in den Kommunen und eine
Vertretung für gemeinderat, Kreistag und integrationsrat zu bestim-
men. Vielleicht hat ja auch die kleine Video-Kampagne zu der guten
beteiligung beigetragen, in der Prominente auf bitten des städte- und
gemeindebundes nrW zur Wahl aufgerufen haben. der große Zuspruch
in den sozialen netzwerken spricht dafür.
die Wahlergebnisse zeigen eine stärkung der politischen mitte. den
löwenanteil der stimmen konnten die Parteien des demokratischen
spektrums auf sich vereinen. extreme gruppierungen spielten nur eine
nebenrolle. gleichwohl mussten die großen Parteien abermals federn
lassen. die Zeiten, in denen Cdu und sPd 80 Prozent der sitze unter
sich aufteilen konnten - geschichte. 
stattdessen wird das Parteienspektrum auch auf der kommunalen
ebene bunter. das macht die arbeit im rat nicht eben leichter. aber ge-
nügt umso mehr dem anspruch, die interessen der bürgerinnen und
bürger in ihrer Vielfalt abzubilden. dass debatten länger dauern und
das schmieden von Kompromissen mühsamer wird, ist der Preis für
eine lebendige demokratie.
bemerkenswert ist der trend zu parteilosen bürgermeisterinnen und
bürgermeistern. er hält weiterhin an. mit den entscheidungen in den
stichwahlen wird er sich vermutlich noch verstärken (die ergebnisse la-
gen zum redaktionsschluss noch nicht vor). Was mehr zählt denn je, ist
die fähigkeit Probleme zu lösen und interessen zu moderieren. unab-
hängig von ideologie und politischer tradition. auch wenn die bindungs-
kraft der Parteien abnimmt: die bunte Vielfalt der räte in den städten
und gemeinden ist kein grund zum Pessimismus. sondern ein baukasten
für moderne und den menschen zugewandte Politik. 

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

Eine lebendige Wahl
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BÜCHER UND MEDIEN

100 Jahre / 100 Funde
Das Jubiläum der amtlichen Bodendenkmalpflege in
Westfalen-Lippe, hrsg. v. LWL-Archäologie für Westfa-
len, 24 x 30 cm, 280 S., 39 Euro, ISBN 978-3-8053-
5270-3

Zum 100-jährigen bestehen der amtlichen bo-
dendenkmalpflege in nrW werden die 100
schönsten und bedeutendsten funde aus der

region in dem bildband präsentiert. dazu gehören etwa die bronze-
zeitliche „urne von gevelinghausen“ und der jüngst in Haltern am
see geborgene römische dolch mit scheide. Zu den bildern gibt es
spannende texte, die die funde in einen größeren Zusammenhang
stellen. auch angaben zu datierung, Herkunft, material, größe und
fundverbleib sind aufgelistet. 

Baukultur für das Quartier
Prozesskultur durch Konzeptvergabe, hrsg. v. Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR) u. Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat, 25 x 21 cm, 126 S., ISBN 978-3-87994-263-3, kostenlos
zu bestellen über E-Mail: karin.hartmann@bbr.bund.de, Stichwort: Kon-
zeptvergabe, oder herunterzuladen unter www.bbsr.bund.de/Veröffent-
lichungen

neben der direktvergabe und dem bieterverfahren etablieren sich Kon-
zeptverfahren zunehmend als ein weiteres instrument der kommuna-
len bodenpolitik. dabei entscheidet nicht der Höchstpreis über die
Vergabe des baugrunds, sondern das Konzept, das die nachhaltigsten
ansätze zur Weiterentwicklung
des Quartiers verspricht. in der
Publikation werden verschiedene
Konzeptverfahren aus städten
vorgestellt und aus der analyse
empfehlungen für derartige Ver-
fahren abgeleitet. neben dem
vollständigen bericht gibt es auch
eine Kurzfassung der forschungs-
ergebnisse.

Strategie für das digitale
Nordrhein-Westfalen 
Fortschrittsbericht | 2020, hrsg. v. Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des
Landes Nordrhein-Westfalen, DIN A4, 40 S., kostenlos
herunterzuladen unter www.digitalstrategie.nrw 

die landesregierung hat im april 2019 die strategie
für das digitale nordrhein-Westfalen vorgelegt. der
erste fortschrittsbericht beschreibt Zwischenstän-

de zur umsetzung der digitalstrategie in den bereichen und Projekten
rund um die themen nahverkehr, virtuelles Krankenhaus, gesundheits-
netz, digitale Verwaltung, modellregionen, mobile arbeit und breitband.
dabei zeigt sich, dass nicht jedes Vorhaben bereits umgesetzt ist. Viele
Weichen wurden aber gestellt und manches durch die Corona-Krise be-
schleunigt. 

BAUKULTUR FÜR DAS QUARTIER 
PROZESSKULTUR DURCH KONZEPTVERGABE 

Strategie für das digitale Nordrhein-Westfalen 
Fortschrittsbericht | 2020 

www.digitalstrategie.nrw 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Titelfoto: Oliver Boehmer - bluedesign®
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  Thema Städtepartnerschaften

NACHRICHTEN

Kostenlose Tablets für Schulen 
in Vlotho
Zum start des neuen schuljahres hat die stadt Vlothoalle schülerin-
nen und schüler sowie lehrkräfte an sämtlichen grund- und weiter-
führenden schulen der stadt mit mobilen endgeräten ausgestattet.
das „Vlothoer Chancenmodell“ ist nach angaben der stadtverwal-
tung bundesweit einmalig und soll allen Kindern und Jugendlichen
gerade in der Corona-Krise die gleiche Chance auf teilhabe an bil-
dung und digitalisierung geben. die Kosten für Kauf und unterhal-
tung der geräte für die nächsten vier Jahre belaufen sich auf rund 
1,2 millionen euro und sollen aus dem städtischen Haushalt und aus
fördermitteln finanziert werden. 

Emmerstadt erste Gemeinwohl-
Kommune Deutschlands 
die stadt Steinheim ist die erste Kommune in deutschland, die ei-
ne gemeinwohlbilanz erstellt hat und dafür zertifiziert und ausge-
zeichnet wurde. gemeinwohl-Ökonomie steht für ein Wirtschafts-
system, das aus gemeinwohlfördernden Werten aufgebaut ist.
beurteilt werden themenfelder wie Ökologie, demokratische mit-
bestimmung, soziale gerechtigkeit oder der beitrag zum gemein-
wesen. in der bilanz lässt sich überprüfen, wie sich die Kommune
auf den feldern menschenwürde, solidarität, soziale gerechtig-
keit, ökologische nachhaltigkeit oder transparenz darstellt, um so
ihre anziehungskraft und attraktivität zu erhöhen.

Mehr Kinder unter drei Jahren in der
Kindertagesbetreuung
anfang märz 2020 nahmen in nordrhein-Westfalen 620.776 Kin-
der unter sechs Jahren ein angebot der Kindertagesbetreuung in
anspruch. das waren 3,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. nach an-
gaben von information und technik nrW waren 151.736 dieser Kin-
der noch keine drei Jahre alt. damit wurden 4.565 oder 3,1 Prozent
mehr Kinder unter drei Jahren betreut als im märz 2019. die be-
treuungsquote stieg von 28,2 auf 29,2 Prozent. Wie das statisti-
sche landesamt weiter mitteilte, handelt es sich bei den vorlie-
genden Zahlen um eine rückblickende stichtagsbetrachtung, bei
der die betreuten Kinder und nicht die vorhandenen Plätze ermit-
telt wurden.

Auf dem Weg zum ersten Heilwald 
in NRW
die stadt Bad Lippspringe will den 200 Hektar großen Kurwald
mit seinem historischen baumbestand und attraktiven erlebnis-
raum als ersten Heilwald in nrW anerkennen und zertifizieren
lassen. nach einem gutachten erfülle bad lippspringe alle Krite-
rien für einen Heilwald, wie er in mecklenburg-Vorpommern be-
reits ausgewiesen werde, teilte die stadt mit. neben baumbe-
stand, beschaffenheit des geländes und barrierefreiheit gehe es
vor allem um die therapeutische nutzung des Waldes. so ist die
landesgartenschaustadt von 2017 Heilklimatischer Kurort mit Zu-
satzprädikat „Premium Class“. Zudem gibt es in unmittelbarer nä-
he von Kurwald und gartenschaugelände sechs Kliniken in städti-
scher trägerschaft.
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Der durch die Corona-Pandemie vorangetriebene digitale Austausch
zwischen Partnerstädten kann den persönlichen Kontakt ergänzen, aber
nicht ersetzen

Kommunaler Zusammenhalt auch
in schwierigen Zeiten

im Herbst 2020 gefragt nach typen und trends bei
städtepartnerschaften, kann und mag man nicht
an dem thema Corona-Pandemie vorbeikommen.

es gab und gibt einen neuen, erzwungenen trend bei
städtepartnerschaften - nämlich auf die persönliche
begegnung zu verzichten, oder diese zumindest ein-
schränken zu müssen. 
es gibt eine redensart, nach der man den Wert von
etwas manchmal erst richtig erkenne, wenn es weg
sei. die aktiven der städtepartnerschaftsarbeit ha-
ben gewiss immer schon gewusst, dass die begeg-
nung der menschen zum Wert und Kern der kommu-
nalen Partnerschaftsarbeit gehört. dennoch haben
die einschränkungen durch das Coronavirus schmerz-
haft dazu beigetragen, dass der Verlust dieses Wertes
noch klarer wurde. 
dies gilt in ähnlicher Weise auch für die schon selbst-
verständliche gewöhnung an die offenen grenzen

im schengen-raum. Hier haben die Corona-be-
schränkungen das bewusstsein dafür geschärft, dass
offene grenzen keine selbstverständlichkeit sind,
sondern eine außergewöhnliche errungenschaft
europas, die es zu bewahren und zu entwickeln gilt.

Partnerschaftsarbeit digital gleichwohl hat
auch das Coronavirus es nicht geschafft, die städte-
partnerschaftsarbeit zum erliegen zu bringen. Per-
sönliche Zusammenkünfte wurden in vielen fällen
durch andere formate wie digitale austausche zu-
mindest stückweit ersetzt. denkbar ist durchaus,
dass die digital gepflegte kommunale Partnerschaft
auch nach der Corona-Pandemie ein bestandteil der
städtepartnerschaften bleibt und die Zusammen-
künfte ergänzen wird. 
auch ohne Corona-Zwänge bietet die digitale städte-
partnerschaft mehrwerte: etwa konkret planbare

Uwe Zimmermann
ist stellvertretender
Hauptgeschäftsfüh-
rer des deutschen
städte- und ge-
meindebundes und
generalsekretär des
rates der gemein-
den und regionen
europas/deutsche
sektion

DER AUTOR

Während der 
Corona-Krise 

schickten Velberts
Bürgermeister Dirk

Lukrafka (Mitte) und
sein Büro Grüße in

den jeweiligen 
Landessprachen an
alle Partnerstädte
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Kommunikation, dokumentationsmöglichkeiten, fo-
kussierte themenformate, Vernetzung, Kostener-
sparnisse oder die reduzierung von organisations-
und Zeitaufwand.
gleichwohl - die persönliche begegnung der men-
schen, das miteinander ist und bleibt der markenkern
der kommunalen Partnerschaften. und das soll er
auch bleiben. digitale optionen werden diesen Kern
ergänzen, aber nicht ersetzen. Kommunale Partner-
schaften in europa werden getragen von den bürge-
rinnen und bürgern, die sich in diesen einbringen, en-
gagieren und zusammenfinden.

Zusammenarbeit und Solidarität städtepart-
nerschaften sind aber weit mehr als eine begeg-
nungsstätte der menschen. thematische und fachli-
che Zusammenarbeit und austausch etwa bei fragen
der stadtentwicklung, der kommunalen daseinsvor-
sorge, der Wirtschaftsförderung, der entwicklungs-
zusammenarbeit oder des Klimaschutzes sind heute
in zahlreichen kommunalen Partnerschaften zum
selbstverständlichen bestandteil geworden. 
und sie sind auch der ort der solidarität. gerade in
der Corona-Krise gibt es sehr viele solidaritätsbekun-
dungen und mehr noch konkrete Hilfe zwischen Part-
nerstädten in der not - sei es durch das zur Verfügung
stellen von schutzausrüstungen oder das angebot
der aufnahme von Covid-19-erkrankten in Hospitä-
lern der Partnerkommune. darauf dürfen die Kom-
munen und städtepartnerschaftsvereine stolz sein. 
solidarität und Hilfe, das hatte es bei städtepartner-
schaften auch zuvor schon oft gegeben. innerhalb des
wiedervereinigten deutschlands, in europa und in-
ternational. bei umwälzungen, naturkatastrophen
und vielem mehr.

Partnerschaft in Krisenzeiten Partnerschaft er-
weist sich auch und gerade in der Krise. Kommunale
Partnerschaften können immer wieder vor Proben
und Herausforderungen gestellt werden, wenn sich
politische oder gesellschaftliche sichtweisen wan-
deln oder auch in diametrale gegensätze und abzu-
lehnende Positionen entwickeln.
da kann es in der Partnerkommune zum beispiel um
die diskriminierung von minderheiten und bevölke-
rungsgruppen gehen, das erstarken chauvinistischer,
totalitärer oder demokratiefeindlicher gruppen, den
schutz gegen ausbeutung der natürlichen lebens-
grundlagen und nicht zuletzt um die Wahrung der
menschenrechte, von demokratie und rechtsstaat.
dann stellen sich diffizile fragen für eine städtepart-
nerschaft. soll man sich weiter und mit wem an einen
tisch setzen, im gespräch und austausch sein und
bleiben, für ein Pressefoto aufstellen? sollen städte-
partnerschaften in einer solchen situation pausiert,
auf „eis gelegt“ oder sogar aufgekündigt werden? am
ende werden die Verantwortlichen in einer städte-
partnerschaft diese fragen immer im einzelfall über-

legen und entscheiden müssen. und vielleicht ist die
lage so, dass eine Pause oder sogar das ende einer
städtepartnerschaft richtig sein kann.

Dialog statt Bevormundung generell aber ist es
sicher so, dass Partnerstädte sich stets für die Werte
der menschenrechte, demokratie und des rechts-
staates einsetzen und für diese eintreten sollten und
das möglichst gemeinsam. dafür ist es nötig und
wichtig, im gespräch zu sein und zu bleiben und für
diese Werte mit und gegenüber den Partnerkommu-
nen einzutreten. dabei wird „bevormundung“ oft
nicht tunlich sein, klarer dialog auf augenhöhe aber
weiterführen. die richtigen grenzziehungen werden
dabei sicher zum schmalen grat.
Zu bedenken ist zudem, dass problematische und
auch schlicht abzulehnende politische und gesell-
schaftliche Positionierungen bei einer Partnerstadt
dort selten ohne Widerspruch und opposition sind.
mit diesen „oppositionellen Kräften“ in der städte-
partnerschaft im dialog und austausch zu bleiben
und diese zu unterstützen, kann ein sinnvolles ele-
ment städtepartnerschaftlichen engagements sein. 
das spektrum möglicher reaktionen einer städte-
partnerschaft in der „Wertekrise“ ist weit. es kann
zum beispiel umfassen, gerade in dieser städtepart-
nerschaftskommune offen für menschenrechte, de-
mokratie, toleranz und offenheit und diskriminie-
rungsfreiheit einzutreten. sich dazu selbst klar zu
positionieren, Partnerschaft und solidarität mit dis-
kriminierten gruppen in der Partnerkommune zu
üben, dies in der städtepartnerschaft (öffentlich)
klarzumachen. Probleme offen anzugehen, kann der
bessere Weg sein, als über diese zu schweigen.

Sicherstellung der Förderung lebendige städ-
tepartnerschaften brauchen engagierte menschen.
sie brauchen Kontinuität, nachwuchs und organi-
sation. und sie brauchen geld. einer der wesentli-
chen fördertöpfe ist - neben dem finanziellen enga-
gement der Kommunen selbst - das Programm
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Türkei tauschten sich im
Juni per Videokonferenz
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„europa für bürgerinnen und bürger“ (efbb) der eu-
ropäischen union. die länder und der bund haben
sich leider und kritikwürdig aus der förderung kom-
munaler Partnerschaften weitgehend zurückgezo-
gen.
mit dem Vorschlag der europäischen Kommission
für den Haushalt der eu für die Jahre 2021 bis 2027
wurde für das Programm „europa für bürgerinnen
und bürger“ und dessen geplantes nachfolgepro-
gramm „Citizens, equality, rights and Values“
(CerV) eine problematische Vorlage geliefert. schon
vorher war in dem budgetvorschlag der europäi-
schen Kommission für 2018 für die gesamtprogram-
me „Justiz“ und „rechte und Werte“ keine aus-
kömmliche summe angesetzt. und dieser Vorschlag
wurde nun sogar noch weiter gekürzt. dies würde
zu einer fast 20-prozentigen Kürzung aller Pro-
grammteile und auch der förderung von kommuna-

len Partnerschaften führen. und das gerade in einer
Zeit, in der europa gemeinsam durch eine histori-
sche Krise kommen und der Zusammenhalt gestärkt
werden muss.
es ist zur unzeit ein vollkommen falsches signal, den
europäischen austausch zwischen den bürgerinnen
und bürgern einzuschränken. im gegenteil: gerade
jetzt muss dieser ausgebaut werden. städtepartner-
schaften stiften und bewahren ein europäisches be-
wusstsein. das ist für das gelingen des europäi-
schen integrationswerkes unverzichtbar. daher hat
sich der rat der gemeinden und regionen europas
(rgre) an die bundesregierung gewandt mit dem
appell, im rahmen der deutschen eu-ratspräsi-
dentschaft diesem Kürzungsvorschlag entgegenzu-
steuern.
europäisches bewusstsein und engagement - das ist
letztlich unbezahlbar. der rgre hat dazu mit den
Kommunalverbänden eine klare forderung an die eu:
diese soll pro einwohnerin und einwohner und Jahr
einen euro für die städtepartnerschaftsförderung
aufwenden! der nutzen für unseren gemeinsamen
Kontinent dafür würde diese summe bei Weitem
übersteigen. ◼

Die Stadt Würselen erhielt im Juni Mundschutze aus ihrer
chinesischen Partnerstadt Ruichang
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Die Landesregierung unterstützt das Engagement von
kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren für
lebendige Städtepartnerschaften mit Wettbewerben und
Auszeichnungen 

Förderung von Städte-
partnerschaften in NRW

interesse an neuem, offenheit für andere und an-
deres, austausch mit vielen verschiedenen men-
schen - das bringt uns weiter. für jede einzelne und

jeden einzelnen von uns gilt dies ebenso wie für staa-
ten, regionen und städtepartnerschaften. deswegen
unterstütze ich aus ganzem Herzen das große enga-
gement, das kommunale und gesellschaftliche akteu-
re in der städtepartnerschaftsarbeit an den tag legen.
internationale kommunale Zusammenarbeit lässt
Jede und Jeden von uns vor der eigenen Haustür er-
leben, was weltweit gilt: austausch schafft Verständ-
nis, neue ideen und konstruktive lösungsansätze.
der persönliche Kontakt mit einer Partnerregion lässt
freundschaften entstehen und bringt uns andere
Kulturen näher. außerdem macht austausch kreativ.
dies wird in der städtepartnerschaftsarbeit gerade
jetzt sichtbarer denn je: in der Corona-Pandemie gab
es online durchgeführte Kochabende und Chorpro-
ben, spendenaktionen, Hilfsangebote und vieles
mehr. diese wenigen beispiele machen deutlich, mit
welcher energie städtepartnerschaften auch in
schwierigen Zeiten verfolgt werden. 
es zeigte und zeigt sich in dieser weltumspannenden
situation auch, dass viele Ziele nur dann erreichbar
sind, wenn wir zusammenhalten und aufeinander
rücksicht nehmen. städtepartnerschaften leben die-
ses Prinzip jeden tag aufs neue. sie zu unterstützen,

Dr. Stephan Holthoff-
Pförtner ist minister
für bundes- und euro-
paangelegenheiten
sowie internationales
des landes nrW

DER AUTOR

Die Kommunen
in NRW pflegen

über tausend
Städtepartner-

schaften und
Freundschaften

vor allem mit
Partnern in

Europa
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ist und bleibt damit ein wichtiger fokus der interna-
tionalen arbeit der landesregierung.

Europa bei uns zuhause mit dem Wettbewerb
„europa bei uns zuhause“ hat die landesregierung seit
2016 rund 100 Projekte der europäischen städtepart-
nerschaftsarbeit sowie der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit mit Partnern in den niederlanden und
belgien gefördert. Vor dem Hintergrund des brexit ha-
ben wir in diesem Jahr besonders Projekte mit Part-
nern aus dem Vereinigten Königreich unterstützt.
im fokus von „europa bei uns zuhause“ stehen inno-
vative, vernetzende, nachhaltige und öffentlichkeits-
wirksame Projekte und Veranstaltungen. sie vermit-
teln den europäischen gedanken etwa bei Jubiläen,
festivals oder sportveranstaltungen. auch Workshops,
in denen ideen für neue Zielgruppen oder innovative
strategien erarbeitet werden, zählen dazu. Ziel aller
Projekte ist es, den menschen in nordrhein-Westfalen
europa und die Chancen, die europa jeder einzelnen
und jedem einzelnen von uns bietet, näher zu bringen. 
die landesregierung möchte mit diesem Wettbewerb
vor allem das gegenseitige Verständnis fördern und
die Vielfalt europas sichtbar und erlebbar machen.
auch 2021 können sich Kommunen und gesellschaftli-
che akteure aus nordrhein-Westfalen wieder um eine
nachträgliche Kostenerstattung von bis zu 5.000 euro
pro Projekt bewerben.

Wettbewerb zur Europawoche außerdem un-
terstützt die landesregierung durch den Wettbewerb
zur europawoche in jedem Jahr Workshops, semina-
re, tagungen, Konferenzen, lesungen, gesprächsrun-
den oder andere innovative Projekte, die möglichst
vielen menschen ermöglichen, sich mit europa aus-
einanderzusetzen. mit dieser Prämierung möchten
wir landesweit mehr sensibilität dafür schaffen, wel-
che bedeutung europa in allen lebensbereichen der
menschen hat und welche Chancen und möglichkei-
ten europa jedem einzelnen von uns bietet. Kommu-

nen, Vereine, Verbände, schulen, Hochschulen, ein-
richtungen und institutionen in nordrhein-Westfalen
können sich mit Projektideen rund um die bundes-
weit stattfindende europawoche und des europatags
am 9. mai bewerben.
im Jahr 2020 wurden insgesamt 96 Projekte prämiert,
die jeweils eine unterstützung von bis zu 2.000 euro
erhalten können. Zu den ausgewählten Projekten zäh-
len etwa Projekttage an schulen, öffentliche Podi-
umsdiskussionen, Workshops, foto- und Kunstprojek-
te, gesprächsrunden und grenzüberschreitende
Projekte. mit blick auf die einschränkungen, die Co-
Vid-19 für das öffentliche leben hat, wurde der durch-
führungszeitraum der Projekte in diesem Jahr bis zum
18. september 2020 erweitert. für 2021 wird der Wett-
bewerb zur europawoche erneut ausgeschrieben.

Projekt zur Städtepartnerschaftsarbeitneben
der Prämierung und förderung vielfältiger Projekte
rund um europa setzt sich die landesregierung be-
sonders für die entwicklung von städtepartnerschaf-
ten ein. mit mitteln des landes führt die auslandsge-
sellschaft.de e.V. in dortmund ein Projekt zur
unterstützung der städtepartnerschaftsarbeit in
nordrhein-Westfalen mit Partnern in großbritannien
durch. eine befragung soll dabei Chancen und He-
rausforderungen der aktuellen städtepartnerschafts-
arbeit auch nach dem brexit abbilden. 
Workshops, und weitere möglichkeiten zum aus-
tausch und Vernetzen bieten die gelegenheit, ge-
meinsam über beispiele guter Praxis zu diskutieren
und neue ansatzpunkte für die städtepartner-
schaftsarbeit zu entwickeln. so können die gewach-
senen und wichtigen beziehungen nordrhein-West-
falens zu großbritannien auch nach dem brexit
fortbestehen und durch städtepartnerschaften mit
britischen Partnern sichtbar und lebendig werden.

Europaaktive Kommunen und Zivilgesellschaft
mit den auszeichnungen „europaaktive Kommune“
und „europaaktive Zivilgesellschaft“ im namen von
ministerpräsident armin laschet fördert die landes-

Die Landesregierung 
zeichnete 2019 insgesamt
acht Kommunen als
„Europaaktive 
Kommunen“ aus 
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regierung engagierte und kreative städtepartner-
schaftsarbeit sowie zivilgesellschaftliches engage-
ment. 55 Kommunen in nordrhein-Westfalen tragen
bereits die auszeichnung „europaaktive Kommune“.
in ihnen leben 9,2 millionen menschen. acht zivilge-
sellschaftliche akteure wurden bislang für ihren ein-
satz ausgezeichnet. ich freue mich, in Zukunft weite-
re vorbildliche beispiele der europaarbeit von
Kommunen und Zivilgesellschaft ehren und damit
andere motivieren zu dürfen.
die Vielzahl und Vielfalt an städtepartnerschaften in
nordrhein-Westfalen stärkt das internationale enga-
gement und die europäische identität der bürgerin-
nen und bürger. gemeinsam können wir noch mehr
mitstreiterinnen und mitstreiter für ein starkes und

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes
NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die
360 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrations-
und Flüchtlingsarbeit aus. Die Plattform dient als Informations-
börse wie auch als Diskussionsforum.

21,2 Millionen Menschen in Deutschland mit
Migrationsgeschichte
im Jahr 2019 hatten 21,2 millionen menschen und somit 26 Pro-
zent der bevölkerung in deutschland einen migrationshinter-
grund. Wie das statistische bundesamt (destatis) auf basis des
mikrozensus weiter mitteilt, entspricht dies einem Zuwachs ge-
genüber dem Vorjahr von 2,1 Prozent (2018: 20,8 millionen). im
Zeitvergleich seit 2011 ist dies der schwächste prozentuale an-
stieg. rund 52 Prozent der bevölkerung mit migrationsgeschichte
besitzen die deutsche staatsangehörigkeit, davon etwas mehr
als die Hälfte seit der geburt.

Handbuch für kommunales Konfliktmanagement
Wie können Kommunen gut mit Konflikten im themenfeld Zu-
wanderung und integration umgehen? die landesweite Koordi-
nierungsstelle Kommunale integrationszentren (laKi) hat dazu in
Zusammenarbeit mit dem nrW-integrationsministerium und der
stiftung mercator ein Handbuch herausgegeben. basis für den in-
halt waren die erkenntnisse aus dem Projekt „Kommunales Kon-
fliktmanagement fördern. teilhabe und integration konstruktiv
gestalten“. die erfahrungen aus den 16 modell-Kommunen sollen
nun Hinweise zur einrichtung eines effektiven Konfliktmanage-
mentsystems vor ort liefern. Herunterladen lässt sich das Hand-
buch auf der internetseite der laKi unter www.kommunale-inte-
grationszentren-nrw.de im bereich Handlungsfelder/integration
als Querschnitt.

Förderung von Alphabetisierung und Grundbildung
das VHs-ehrenamtsportal hat eine neue online-seminarreihe
zur förderung von alphabetisierung und grundbildung entwi-

ckelt. die reihe zeigt möglichkeiten auf, wie ehrenamtliche er-
wachsene mit lese- und schreibschwierigkeiten mit einfachen
mitteln effektiv unterstützen können. die insgesamt fünf semi-
nare mit expertinnen und experten aus theorie und Praxis rich-
ten sich an ehrenamtliche, Koordinatorinnen und Koordinatoren
sowie interessierte. Weitere informationen, termine, und an-
meldung gibt es unter www.vhs-ehrenamtsportal.de im bereich
„seminarreihe“. 

Modellprojekt „Guter Lebensabend NRW“
im rahmen des förderaufrufes „guter lebensabend nrW“ bie-
tet das land nrW bis zu 22 modellkommunen die möglichkeit
zu erproben, wie Zugangsbarrieren abgebaut und seniorinnen
und senioren mit einwanderungsgeschichte der Zugang zu be-
stehenden regelangeboten geebnet werden kann. sie sollen da-
durch in die lage versetzt werden, die angebote der regelver-
sorgung in gleichem maße zu nutzen wie seniorinnen und
senioren der mehrheitsgesellschaft. die modellkommunen er-
halten dabei unterstützung durch eine wissenschaftliche be-
gleitung. antragsberechtigt sind Kreise, kreisfreie städte und
große kreisangehörige städte in nrW.

Mehrsprachiger Rechtsratgeber für Menschen mit 
Behinderung
der ratgeber des bundesverbands für körper- und mehrfachbe-
hinderte menschen (bvkm) mit dem titel „mein Kind ist behin-
dert - diese Hilfen gibt es“ für menschen mit behinderung und
deren angehörige wurde anfang 2020 komplett überarbeitet.
die neue fassung liegt nun auch in türkischer sprache vor. Ältere
Versionen stehen in russisch, arabisch und Vietnamesisch auf
der internetseite des Verbandes unter www.bvkm.de im bereich
„recht & ratgeber“ zum download bereit. die aktuelle zweispra-
chige Version berücksichtigt alle für menschen mit behinderung
wichtigen Änderungen, die zum 1. Januar 2020 aufgrund des
bundesteilhabegesetzes (btHg) und des angehörigen-entlas-
tungsgesetzes eingeführt wurden.

Aktuelles aus dem Online-Portal Integration des StGB NRW

Wettbewerb „europa bei uns zuhause“:
www.mbei.nrw/europa-bei-uns-zuhause
Wettbewerb zur europawoche: 
www.mbei.nrw/de/europawoche
Projekt zu deutsch-britischen städtepartnerschaften:
https://staedtepartnerschaftennrw.org/
europaaktive Kommunen und Zivilgesellschaft:
www.mbei.nrw/europaaktivekommunezivilgesellschaft

lebendiges europa gewinnen. für dieses Ziel setze ich
mich ein. deswegen lade ich alle interessierten dazu
ein, sich an den Wettbewerben und Projekten der
landesregierung zur unterstützung der städtepart-
nerschaftsarbeit zu beteiligen. ◼
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Die Stadt Detmold möchte ihr gutes Städtepartnerschaftsnetz auch der
nächsten Generation nahebringen und hat zahlreiche Angebote für junge
Menschen entwickelt

Europa aus erster Hand - besonders
für Jugendliche

Rainer Heller ist 
bürgermeister der
stadt detmold

DER AUTORdetmold liegt mitten in europa, genauer in
ostwestfalen-lippe, und ist mit rund 75.000
einwohnerinnen und einwohnern die größte

stadt im Kreis lippe. Zahlreiche internationale un-
ternehmen mit standort in detmold prägen das
Wirtschaftsleben der region. ebenso ist detmold
die Kulturstadt im teutoburger Wald. die stadt be-
herbergt unter anderem die Hochschule für musik,
das landestheater und die landesbibliothek mit
zahlreichen Kultur- und Konzertveranstaltungen. 
in enger Zusammenarbeit mit den fünf Partnerstäd-
ten Hasselt in belgien, oreaiokastro in griechen-
land, saint-omer in frankreich, savonlinna in finn-
land sowie Zeitz in ostdeutschland und der
städtefreundschaft mit Verona in italien legt det-
mold großen Wert auf eine gute europäische Ju-
gendarbeit. Ziel ist es, den Jugendlichen die mög-
lichkeit zu geben, ihre sprachkenntnisse zu
erweitern und zu festigen und positive erfahrungen
mit menschen aus anderen Kulturen zu sammeln
sowie den europäischen raum als arbeits- und Wir-
kungskreis kennenzulernen.

Zahlreiche Schulpartnerschaften in einer immer
internationaler werdenden beruflichen Welt werden
diese erfahrungen immer wichtiger für eine tolerante
und offene Welteinstellung. so liegt ein besonderes
augenmerk auf schulpartnerschaften und allen be-
reichen des kulturellen und sportlichen austausches,

auch Verwaltungs-, Polizei- und feuerwehraustausch.
2013 erhielt die stadt detmold vom land nrW die
auszeichnung „europaaktive Kommune in nordrhein-
Westfalen“. auch zu den Partnern des Kreises lippe
unterhält die stadt detmold vor allem im Jugendbe-
reich sehr gute Kontakte.
städtepartnerschaften leben insbesondere von schul-
partnerschaften; einige bestehen bereits seit Jahr-
zehnten. der einsatz der lehrkräfte und die bereit-
schaft zum blick über den tellerrand ist nicht hoch
genug zu loben, denn solche aufgaben gehen weit
über das normale schulpensum hinaus. aber sie brin-
gen den schülerinnen und schülern auch erfahrungen
und erinnerungen, die mehr beinhalten als touristi-
sche auslandsaufenthalte. 
durch das leben in gastfamilien, erleben von sprache
und gastfreundschaft, von Kultur und dem alltägli-
chen leben im europäischen ausland entstehen mit-
unter langandauernde Kontakte, die durch die be-
ständigkeit der städtepartnerschaften auch durch
andere stadtaktivitäten gestützt werden. durch in-
ternationale Kulturveranstaltungen wie das europäi-
sche straßentheaterfestival „bildstörung“ in detmold
erleben die jungen menschen, wie internationale
Künstlerinnen und Künstler ihren alltag bereichern
und aufwerten.

Praktika in Partnerstädten Über den schulall-
tag hinaus bietet die stadt detmold den schülerin-

Schülerinnen und 
Schüler suchten 2016 in
Detmolds Straßen nach

europäischen Spuren,
erforschten Namens-

geber von Straßen und
Plätzen und klebten

Europa-Sterne auf den
Boden
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nen und schülern die möglichkeit, in einem selbst
gewählten beruf ein Praktikum in einer Partner-
stadt zu absolvieren. auch die Partnerstädte neh-
men dieses angebot rege in anspruch. einige schu-
len, unter anderem zwei europaschulen, bieten
auch auf schulischem gebiet die möglichkeit an,
Pflichtpraktika oder Praktika im rahmen des eu-
Programms „erasmus+“ im ausland zu absolvieren.
auch hier laufen viele Kontakte über die stadtver-
waltung.
das Konzept hat sich so bewährt, dass die Partner-
stadt saint-omer überlegt, alle schülerinnen und
schüler im nicht französischsprechenden raum ein
Pflicht-auslandspraktikum absolvieren zu lassen,
um ihnen die sprachvermittlung und selbstständig-
keit, den blick über den tellerrand und das entde-
cken des europäischen raumes als möglichen be-
rufsstandort nahe zu bringen.

Mitarbeit im Team Europa für detmolder Ju-
gendliche beginnt der ausblick auf europa mitunter
bei einem schulpflichtpraktikum im team europa
der stadt detmold. einige nehmen anschließend an
eu-schulungen oder eu-Jugendbegegnungen teil,
werden „euroPeers“, Jugendbotschafter beim
deutsch-französischen Jugendwerk oder Jugend-
begegnungsleiter. manche entscheiden sich auch
für ein studium mit eu-schwerpunkt und werden
auch bei der suche nach einem studentischen
Pflichtpraktikum unterstützt.
eine neu gegründete Kulturpartnerschaft um das
Hermanns- und Vercingétorix-denkmal in detmold
und alésia bietet weitere möglichkeiten, an denen
verschiedene universitäten interessiert sind. für
die europäische Kommission hat die detmolder
Wirtschaftsförderung „gilde“ mit studierenden des
fachbereichs medienproduktion der technischen
Hochschule ostwestfalen-lippe „multimedial“ das
leben und arbeiten im ausland skizziert.
für birke amarell brachten die schulpraktika im
rathaus und in den Partnerstädten sowie Jugend-
begegnungen ihre entscheidung für ein europa-
studium: „der austausch mit jungen menschen aus
ganz europa bietet die einzigartige Chance, neue
ecken von europa zu entdecken und sich gemein-
sam für die europäische Zukunft zu engagieren.“
ihr studentisches Pflichtpraktikum absolvierte sie
in alésia.

Internationale Jugendbegegnungen seit 17
Jahren veranstaltet detmold regelmäßig internatio-
nale Jugendbegegnungen und nimmt an zahlreichen
weiteren teil. die themen orientieren sich stets an
den interessen und bedürfnissen junger menschen.
Jugendliche können aktiv daran mitarbeiten und sie
weiter entwickeln. 
die teilnehmerinnen und teilnehmer hierfür werden
an den schulen und durch die lokale Presse angespro-

chen. so hat sich in den vergangenen Jahren ein Kreis
junger menschen gebildet, der über Jahre hinweg die
arbeit des teams europa begleitet und mitgestaltet.
der generationenvertrag, umweltthemen, europa-
themen: all das wird sehr offen angenommen und
weiterverarbeitet.
an der jüngsten Jugendbegegnung zum thema „Was-
ser“ nahm Jonathan burg teil. der 17-Jährige erarbei-
tet nun mit dem team europa daraus ein neues schul-
projekt für sein Kolleg: „so können Jugendliche sich
auf neue art und Weise für europa interessieren und
ein netzwerk für Jugendliche aufbauen.“ Jonathan
möchte damit bewirken, „dass wir noch in 100 Jahren
zusammen abenteuer erleben können“.
auch vor Corona gab es schon die Vorstellung, die Vor-
bereitung einer Jugendbegegnung digital zu verwirk-
lichen, um einerseits den jungen menschen den um-
gang mit den medien näher zu bringen, andererseits
auch auf zahlreiche - vielleicht ersetzbare - transport-
wege zu verzichten. so erschließen sich die jungen
menschen den europäischen raum als erweiterten
Wirtschafts-, lebens- und arbeitsraum und bauen ei-
ne solide europäische basis von unten auf. ◼

Martina Gurcke vom
Team Europa (links) und
Bürgermeister Rainer
Heller können immer
wieder Praktikantinnen
und Praktikanten im 
Rathaus begrüßen

Nach Schulpraktika im
Rathaus und in den 
Partnerstädten sowie 
Jugendbegegnungen
entschied sich Birke 
Amarell für ein 
europäisches Studium

Video zum leben
und arbeiten im
ausland:
https://vimeo.com/
user38000682 
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Mit dem Sitzungsdienst und dem Ratsinformationssystem von regisafe ist ein optimal aufeinander
abgestimmtes Duo verfügbar, das alle Aufgaben der Gremienarbeit zuverlässig übernimmt. Das
Doppelpack ist bis 31.12.2020 zum Aktionspreis erhältlich. Wer mehr Effizienz, Transparenz und mehr
Bürgernähe erzielen will, sollte jetzt zugreifen.

Sitzungsdienst und Ratsinformation von regisafe

Dream-Team für die Gremienarbeit

die gremienarbeit ist ein
zentraler bestandteil
der kommunalen Ver-

waltung. Was viele zeitauf-
wändige arbeitsschritte erfor-
dert, lässt sich durch eine in-
tegrierte digitale lösung deut-
lich leichter erledigen. sitzungs-
dienst und ratsinformation
von regisafe: die zwei stehen
für ein smartes teamwork, das
Zeit und Kosten spart. die or-
ganisation und dokumentation
von sitzungen erfolgt effizien-
ter denn je. mandatsträger ha-
ben jederzeit Zugriff auf sit-
zungsinformationen und do-
kumente. sitzungsergebnisse
stehen der bevölkerung un-
kompliziert zur Verfügung.

Die neue Dimension der 
Gremienarbeit
der sitzungsdienst Kommunal-
Plus sitzung meistert alle ar-
beitsabläufe im sitzungsma-
nagement wie z. b. die erstel-
lung von beratungsgrundlagen
und tagesordnungen, den ein-
ladungsversand etc.. Verfah-
rensakten und tagesordnungs-
punkte sind intelligent ver-
knüpft. ein medienbruchfreier
Zugriff auf sitzungsinforma-
tionen wird damit realität. in-
dividuelle einstellungen wie
die definition von Zugangsbe-
rechtigungen sind ebenso mög-
lich wie bedarfsgerechte erwei-
terungen, z. b. durch elektro-
nische signaturen.

das regisafe ratsinformations-
system setzt maßstäbe bei
funktionsvielfalt, benutzer-
freundlichkeit, design und da-
tensicherheit. die individuali-
sierbare darstellung passt sich
automatisch an die jeweilige
gerätegröße an. funktionen zur
ansicht und Kommentierung
von sitzungsdokumenten, über-
sichtliche Kalender- und listen-
ansichten sowie filter- und fa-
voritenfunktionen machen
mandatsträgern die gremien-
arbeit so leicht wie nie zuvor.
apps für android und ios un-
terstützen das mobile arbeiten
per tablet oder smartphone
und runden das leistungsspek-
trum ab.

alles in einem system: sie
möchten vom integrierten
teamwork zwischen sitzungs-
dienst und ratsinformations-
system profitieren? dann las-
sen sie sich jetzt beraten. bis
31.12.2020 ist dieses unschlag-
bare duo zum aktionspreis ver-
fügbar, bei dem sie bei beiden
Produkten 30 % der lizenzge-
bühren sparen.

ANZEIGE

comundus regisafe
GmbH
Heerstr. 111
71332 Waiblingen
07151 96528-200
info@regisafe.de
www.regisafe.de



STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

14 stÄdte- und gemeinderat �0/2020 

Der Partnerschaftsverein Rosendahl - Entrammes/Forcé/Parné sur Roc e.V.
nutzt seit mehreren Jahren virtuelle Formen der Zusammenarbeit mit den
französischen Partnerkommunen

Virtuelles Umarmen nicht nur in
Zeiten von Corona 

Monika Klein ist 
Vorsitzende des
Partnerschaftsver-
eins rosendahl - 
entrammes/
forcé/Parné sur 
roc e.V. 

DIE AUTORIN

nachdem die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen
bestehen der Partnerschaft zwischen der ge-
meinde rosendahl und den französischen

Partnern entrammes, forcé und Parné sur roc in die-
sem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt wer-
den musste, wird die lebendige freundschaft zwi-
schen den aktiven virtuell weitergeführt. denn der
Partnerschaftsverein rosendahl - entrammes/for-
cé/Parné sur roc e.V. vertraut schon seit einigen Jah-
ren auf ein bewährtes Zusammenspiel von persönli-
chem und digitalem austausch. 
beim digitalen austausch kommen den mitgliedern
von Jahr zu Jahr mehr die modernen informations-
technologien und die sozialen medien zugute. so
kann von deutscher und französischer seite aktiv ge-
steuert werden, wie intensiv und in welcher form die
virtuellen begegnungen gestaltet werden. Über diese
Kommunikationsmöglichkeiten würden die gründer
der Partnerschaft nur staunen. 

Aktiver Partnerschaftsverein der deutsch-
französische Partnerschaftsverein rosendahl - en-
trammes/forcé/Parné sur roc e.V. hat gut 250 mit-
glieder und ist der europäischen idee aus
Überzeugung sehr verbunden. seit nunmehr 50
Jahren kümmern sich die aktiven um die förderung
der Völkerverständigung - durch jährliche austau-
sche mit den französischen freunden über das
Christi Himmelfahrts-Wochenende und viele wei-
tere aktionen für alle rosendahler bürgerinnen und
bürger. 
die generationsübergreifenden begegnungen fin-
den regelmäßig mit mehr als 300 teilnehmenden
und einer unterbringung in familien statt. auch die
förderung des nachwuchses genießt einen beson-
deren stellenwert. so gibt es regelmäßige Kinder-
und Jugendaustausche und eine Zusammenarbeit
mit dem Jugendkomitee. auch die gemeinde ro-
sendahl ist seit 1970 eng mit der Partnerschaft ver-

Die Aktiven der 
Partnerschaft 
zwischen der 

Gemeinde Rosendahl
und den französi-

schen Partner-
kommunen tauschen

sich regelmäßig per
Videokonferenz aus

FO
TO

S 
(3
): 
PA

RT
N
ER
SC

H
AF
TS
VE

RE
IN
 R
O
SE
N
D
AH

L 
- E
N
TR
AM

M
ES
/F
O
RC

É/
PA

RN
É 
SU

R 
RO

C 
E.
V.
 

Partnerschafts-
verein rosendahl - 
entrammes/
forcé/Parné sur roc e.V.:
www.rosentrammes.eu 
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bunden. sie unterstützt den Verein bei seinen Pro-
jekten und leistet organisatorische und praktische
Hilfe. 
die Partnerschaft basiert auf historischen und christ-
lichen Wurzeln und ist geknüpft an das schicksal von
trappisten, die in den Wirren der französischen re-
volution ihre Heimat verlassen mussten, von 1795 bis
1825 in rosendahl-darfeld eine neue bleibe fanden
und sich später dann in entrammes im département
mayenne eine neue abtei aufbauen konnten. am 4.
oktober 1970 wurde die Partnerschaftsurkunde auf
schloss darfeld feierlich unterzeichnet. im Jahr 1995
traten die französischen gemeinden forcé und Parne
sur roc der Partnerschaft bei.

Keine Treffen wegen Corona die große Jubilä-
umsbegegnung zum 50-jährigen bestehen der Part-
nerschaft sollte eigentlich vom 21. bis 24. mai 2020 in
rosendahl stattfinden. nach dem Corona-bedingten
lockdown im märz mussten allerdings nach und nach
alle für 2020 geplanten realen aktivitäten abgesagt
werden. 
noch im gewissen schockzustand stellten sich die ak-
tiven die frage, wie sie die seit 50 Jahren erfolgreich
laufende fernbeziehung ohne persönliche begeg-
nungen fortführen könnten. die lösung lag auf der
Hand: einfach so weitermachen, wie der Verein es
schon seit Jahren praktiziert - mit den modernen
Kommunikationsformen, die im privaten und fami-
liären bereich oder im größeren Kreis der mitglieder
längst genutzt wurden.

Internetseite und Videokonferenzen seit 2009
betreibt der Partnerschaftsverein eine internetseite -
gemeinsam und zweisprachig. der deutsche teil wird
von den ehrenamtlich tätigen in rosendahl und die
französische Version von den franzosen gepflegt. auf
der Plattform kann sich jedes mitglied in form von
artikeln beteiligen oder sich einfach über die aktivi-
täten informieren. Zudem bietet die internetseite
mitgliedern und Vorstand einen eigenen login-be-
reich mit Zugang zu geschützten daten. 
seit 2013 - ausgelöst durch das 50-jährige bestehen
des elysee-Vertrages zur deutsch-französischen
freundschaft - führt der Partnerschaftsverein zum
Jahresauftakt immer eine Videokonferenz mit den
französischen Partnern durch. so haben auch ältere
mitglieder gelegenheit, ihre freunde im netz wie-
derzutreffen, wenn die reise ins etwa 930 Kilometer
entfernte entrammes zu beschwerlich geworden ist.
das „meet & greet“ hat sich zu einer festen einrich-
tung gemausert. im Vorfeld wird oft auch ein aktuel-
les thema beleuchtet, wie etwa 2015 der terroristi-
sche anschlag auf die redaktion von Charlie Hebdo.
Über den bildschirm drückten die aktiven mit Kerzen
ihre solidarität aus.
im november 2018 musste wegen der gelbwesten-
aktion kurzfristig ein in lille geplantes gemeinsames

tagungswochenende der Vorstände mit den entram-
mern abgesagt werden. ersetzt wurde die Zusam-
menkunft durch eine skype-sitzung, die vom rathaus
in rosendahl aus mit Powerpoint-Präsentationen ge-
staltet wurde. so konnten zumindest die wichtigsten
Punkte von beiden seiten vorgestellt, gedanken aus-
getauscht und neue termine verabredet werden. 

Austausch über soziale MedienVon Januar 2019
bis zum tag der europawahl am 26. mai 2019 lief eine
große gemeinsame Challenge. das ehrgeizige Ziel:
die vier Partnerkommunen werden die gemeinden
mit der höchsten Wahlbeteiligung in europa. in ro-
sendahl wurde dafür eigens der slogan „rosendahl
100% europa“ kreiert. mit dieser mobilisierungsakti-
on konnte vor ort viel Überzeugungsarbeit für
europa und die europäische idee geleistet werden.
Über soziale medien wie facebook und instagram
wurden dabei vor allem auch viele junge menschen
sowie erstwählerinnen und erstwähler für die tolle
Challenge mit ins boot geholt.
die 60 teilnehmenden der Jugendbegegnung 2019 in
rosendahl und berlin freuen sich schon auf die neu-
auflage ihres treffens, das statt april 2020 nun hof-

Der Partnerschaftsverein betreibt 
eine Internetseite 
- gemeinsam und zweisprachig

Anstelle eines 
privaten Geburts-
tagsbesuches wehten
in diesem Jahr sym-
bolisch Ballons per
WhatsApp über die
Grenze
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fentlich 2021 in entrammes und Paris stattfinden
wird. bereits jetzt teilen sie ihre täglichen Highlights
über instagram, snapchat und andere Kanäle. das ist
ein selbstläufer. 
im april 2020 startete eine große umfrageaktion per
e-mail unter den französischen mitgliedern zu den
auswirkungen der Corona-Krise auf ihr tägliches le-
ben. die resonanz war überwältigend. neben vielen
einzelpersonen beteiligte sich der deutschkurs von
isabelle Perlemoine geschlossen an der umfrage und
nutzte diese als willkommene Übungseinheit. so
konnten die deutschen Vereinsmitglieder auf sechs
din  a4-seiten die lage in und um entrammes und
die gefühlswelt der französischen freunde nachspü-
ren. 

Viel Fantasie und Kreativitätebenso wichtig wie
der austausch im viralen „öffentlichen“ raum ist der
austausch im privaten bereich zwischen den famili-
en. und auch hier sind der Kreativität und intensität
keine grenzen gesetzt - und das nicht erst seit Coro-
na: da die private einladung zu einer 50. geburts-
tagsparty in entrammes hinfällig war, wurde kurzer-
hand eine Videobotschaft per Whatsapp verfasst und
die grüße mit ballon digital über die grenzen ge-
weht. 
ebenfalls über Whatsapp und e-mail werden Kochre-
zepte ausgetauscht. besonders beliebt sind die en-
trammer moules frites mit sauerampfersauce. gan-
ze familien setzen sich am sonntagabend vor den
bildschirm und prosten sich mit Champagner oder
sekt zum apéritif zu. 

so bleibt der Partnerschaftsverein rosendahl - en-
trammes/forcé/Parné sur roc e.V. mit seinen freun-
den in Kontakt und sorgt dafür, dass immer was los
ist. und so mögen alle akteure die - hoffentlich be-
grenzte - Zeit bis zur nächsten begegnung gesund
und zuversichtlich überstehen. dann darf hoffentlich
endlich wieder geherzt und umarmt werden. denn
aus eigener 30-jähriger erfahrung mit frankreich
kann ich sagen: eine begegnung ohne Küsschen ist
keine begegnung! ◼

Bei der Jugendbegegnung im April 2019 in Berlin setzten
sich die deutschen und französischen Jugendlichen vor der
East Side Gallery für die sozialen Medien in Szene

Nachdem Nowy Sacz in Polen einen Beschluss gegen homo-
und bisexuelle Menschen sowie Inter- und Transsexuelle
gefasst hat, lässt die Stadt Schwerte die Städtepartnerschaft
vorerst ruhen

Schwerte zeigt Flagge
gegen Diskriminierung 

städtepartnerschaften tragen dazu bei, grenzen
zu überwinden. sie ermöglichen es, freund-
schaften zu schließen und andere Kulturen ken-

nen- und schätzen zu lernen. eine gelungene Part-
nerschaftsbeziehung zeichnet sich aber vor allem
auch dadurch aus, dass man der Partnerstadt nicht
nur einen einblick in das leben vor ort bietet, son-
dern sie auch zu einem teil der eigenen Kultur wer-
den lässt. dazu gehört die aktive beteiligung bei fes-
ten ebenso wie der regelmäßige schüler- oder
Verwaltungsaustausch. man wächst zusammen und
im idealfall identifiziert man sich miteinander.
Wie in jeder freundschaft oder Partnerschaft bilden
dafür Vertrauen und respekt die grundvorausset-
zungen. gerät das in schieflage, ist man es allerdings
dem anderen und sich selber schuldig, offen und ehr-
lich Kritik zu üben. städtepartnerschaften - und in
diesem fall die Partnerschaft zwischen der Hanse-
stadt schwerte und der stadt nowy sacz in Polen -
bilden davon keine ausnahme.

Europäischer Austausch schwerte hat knapp
50.000 einwohnerinnen und einwohner und liegt im
ruhrgebiet am rande des sauerlandes. die Hanse-
stadt lebt den europäischen gedanken seit 60 Jahren
und hält ihn lebendig. Zu Hastings in england, bét-

Dimitrios Axourgos
ist bürgermeister
der stadt schwerte

DER AUTOR

Schwertes Bürgermeister Dimitrios Axourgos und seine persönliche Referentin Gabriele
Stange hissten die Regenbogenfahne vor dem Schwerter Rathaus
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hune, Violaines, labuissière und allouagne in frank-
reich, Pjatigorsk in russland, leppävirta in finnland
und Cava dei tirreni in italien bestehen lange und
funktionierende städtepartnerschaften.
dazu gehörte bis vor wenigen monaten auch die pol-
nische stadt nowy sacz, mit der vor gut 30 Jahren ein

Partnerschaftsvertrag besiegelt und ein intensiver
austausch gepflegt wurde. aktueller beziehungssta-
tus: ruhend. Politische beschlüsse und ideologische
tendenzen in der polnischen Partnerstadt, die eine
grundeinstellung propagieren, die mit modernen
Werten nicht vereinbar sind, stellen die gemeinsame

 
 

 

Städtediplomatie durch 
Städtepartnerschaften? 
In Zeiten zwischenstaatlicher Krisen und schwieriger
Menschenrechtslagen in Partnerländern sollten
Partnerschaften nur im Einzelfall beendet oder ruhend
gestellt werden

Während über viele Jahzehnte die Partner-
schaften zwischen deutschen Kommu-
nen und ausländischen städten als basis

für Völkerverständigung und friedliches Zusammen-
leben völlig unumstritten waren, haben sich in den
letzten Jahren in einigen deutschen Kommunen zum
teil heftige diskussionen über die fortsetzung ein-
zelner städtepartnerschaften entwickelt. auslöser
waren jeweils innenpolitische entwicklungen in den
jeweils anderen staaten.
in Polen wurde die feindselige Haltung der regierung
gegenüber lesben, schwulen, bisexuellen, transse-
xuellen und intersexuellen (lgbt) von einer reihe
polnischer Kommunen mit ratsbeschluss aufgegrif-
fen. in der türkei gibt es erkennbar antidemokratische
und islamistische tendenzen der regierenden aKP-
Partei unter Präsident recep tayyip erdoğan. Hin-
sichtlich beider länder hat diese entwicklung in eini-
gen deutschen Kommunen zur entscheidung geführt,
die städtepartnerschaft zu beenden oder zumindest
vorerst ruhen zu lassen. Wie ist dies zu bewerten? 

Austausch statt Einmischung einerseits sollte klar
sein, dass städte und gemeinden keine außenpolitik
betreiben, das ist sache der bundesregierung. Von da-
her muss die in der Überschrift formulierte frage klar
verneint werden. Vertreterinnen und Vertreter deut-
scher städte sind nicht als diplomatinnen und diplo-
maten zu besuch in der Partnerstadt. Kommunen sind
gut beraten, sich aus den internen kommunalpoliti-
schen diskussionen, auseinandersetzungen, Wahlen
und beschlussfassungen in der Partnergemeinde he-
rauszuhalten.
der schwerpunkt einer städtepartnerschaft sollte
im bereich der Zivilgesellschaft liegen. das heißt die
Vermittlung und unterstützung von direkten begeg-
nungen und austauschen zwischen Kindern, jungen
menschen und erwachsenen, zwischen schulen, Ver-

Roland Schäfer ist
bürgermeister der
stadt bergkamen
und Präsident des
städte- und 
gemeindebundes
nrW

DER AUTOR Bürgermeister Roland Schäfer sucht das Gespräch mit 
seinem Amtskollegen aus der türkischen Partnerstadt Silifke 

einen, gruppen und einzelpersonen. solche begeg-
nungen auf sportlichem, künstlerischem, schuli-
schem, touristischem oder allgemeinmenschlichem
gebiet können bestehende Vorurteile aufbrechen
und bisherige politische oder religiöse Überzeugun-
gen in frage stellen. insofern haben städtepartner-
schaften auch die eignung, bewusstseinsverändernd
- und damit im weiteren sinne politisch - zu wirken.
andererseits gibt es sicher auch grenzen für die ak-
zeptanz der internen politischen Haltung in der
Partnerstadt. ein gewisser gleichklang - wenn auch

keine identität - in der einstellung zu den zentralen
grundwerten einer gesellschaft sollte in beiden
städten der Partnerschaft vorhanden sein. letztlich
ist es die souveräne entscheidung einer Kommune,
eine städtepartnerschaft zu begründen und ebenso
zu beenden oder ruhen zu lassen. ratschläge von
außerhalb sind da fehl am Platz. ◼

Die Stadt Bergkamen pflegt eine Partnerschaft mit dem polnischen Wieliczka und reist
regelmäßig zum dortigen Stadtfest 
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basis für eine Partnerschaft und den zukünftigen
austausch in frage.
dadurch wurde es notwendig, grenzen aufzubauen,
wo eigentlich grenzen abgebaut werden sollten. ein
schmerzhafter Prozess für beide seiten, aber alterna-
tivlos. denn ebenso wie respekt gehören zu einer
freundschaft ehrlichkeit und mut auszusprechen,
wenn es unüberwindbare brücken gibt. 

Homophobe Politik in Polen hat die regierende
Pis-Partei seit einiger Zeit Homosexuelle als feind-
bild ins Visier genommen. immer mehr gebietskör-
perschaften, darunter auch die stadt nowy sacz,
haben sich zu „lgbt-freien“ Zonen erklärt; die ab-
kürzung kommt aus dem englischen sprachraum
und steht für „lesbian, gay, bisexual and transgen-
der“. 
Hinter diesen „Zonen“ steckt die diskriminierende
einstellung, dass menschen mit einer anderen sexu-
ellen orientierung, die christlichen Werte und die in-
tegrität der polnischen familie bedrohen würden. ei-
ne sichtweise, die nicht nur die definition von familie
zurück in ein längst vergangenes Jahrhundert kata-
pultiert, sondern auch menschenverachtende aus-
wirkungen auf diese Personengruppen ausübt.
der rat in nowy sacz hat sich durch die Verabschie-
dung der „Kommunalen Charta der familienrechte“
dieser ideologie angeschlossen und unterstützt da-
mit eine Politik, die dem europäischen gedanken der

Vielfalt und dem gebot der Völkerverständigung 
widersprechen.

Fehlende Basis auch wenn der amtierende polni-
sche bürgermeister sich von der politischen einstel-
lung der ratsmehrheit distanziert, ist das für die
stadt schwerte nicht akzeptabel. es fehlt die basis
für die aufrechterhaltung der beziehungen zu den
politisch Verantwortlichen in der Partnerstadt. dies
gilt vor allem auch vor dem Hintergrund, dass besorg-
te bürgerinnen und bürger aus nowy sacz um eine
klare Positionierung in der sache gebeten haben, in
der Hoffnung, die diskussion vor ort dadurch erneut
anzufachen und ein umdenken zu fördern. 
doch ohne ideologische Veränderungen in Polen wird
das nicht möglich sein. Zu erwarten sind sie derzeit
nicht. andrzej duda hat die Präsidentenwahl zwar
nur knapp gegen rafał trzaskowski gewonnen, doch
gilt er in Polen nicht als besonders tolerant. gerade in
den gebieten, in denen duda seine besten Werte er-
zielte, haben Kommunen lgbt-feindliche resolutio-
nen verabschiedet.
dudas Pis-Partei ist nationalkonservativ und verbrei-
tet zum teil haarsträubendes gedankengut. der Par-
teivorsitzende Jarosław Kaczyński hatte schon 2015
migranten als „Parasiten und einzeller“ bezeichnet.
als sich die migration deutlich verlangsamte, musste
ein neues feindbild gefunden werden: die lgbt-be-
wegung und ihr „angriff auf familie und Kinder“ - ei-
ne „regenbogenseuche“, wie es erzbischof marek
Jędraszewski mit blick auf die regenbogenfahne als
symbol der lgbt-bewegung formulierte.

Klare Signale der Protest aus schwerte ist nicht
der einzige, der dieser polnischen Haltung entgegen-
schlägt. deutlich sind die Warnsignale mittlerweile
auch aus brüssel. die europäische Kommission hat
anträge einiger polnischer Kommunen zur förderung
von städtepartnerschaften aufgrund der anti-lgbt-
resolutionen abgewiesen. 
„eu-Werte und grundlegende rechte müssen von
den mitgliedsländern respektiert werden“, sagt die
eu-Kommissarin für gleichheitspolitik, Helena dalli.
brüssel hat damit ein Zeichen gesetzt: entweder ach-
tung von menschenrechten, Werten und europäische
gelder oder Homophobie und geldmangel - eine zi-
vilisatorische Wahl. 
es bleibt zu hoffen, dass deutliche reaktionen im gro-
ßen - brüssel - oder im Kleinen - schwerte - zu einer
diskussion über gemeinsame Werte und unser Zu-
sammenleben und zu „diskriminierungsfreien Zo-
nen“ führen werden. denn eins wurde deutlich: ob
betroffene in Polen, die zur klaren und mutigen Posi-
tion schwertes gratulierten, oder ratsmitglieder und
der hiesige arbeitskreis nowy sacz, die allesamt den
schritt zum ruhen der Partnerschaft unterstützen;
ihnen und allen anderen wäre es lieber gewesen, kei-
ne solchen schritte gehen zu müssen. ◼

Die Partnerschaft 
zwischen Schwerte und

Nowy Sacz wurde vor 
30 Jahren offiziell mit

einer Urkunde besiegelt

Die Besuche in Nowy
Sacz - hier eine Schwerter
Delegation im Juni 1991
vor dem beflaggten 
Rathaus - sind zunächst
ausgesetzt
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Die Auslandsgesellschaft.de e.V. führt in Kooperation mit dem Städte- und
Gemeindebund NRW ein Projekt zur Partnerschafts- und Europaarbeit kleiner 
und mittlerer Kommunen durch

Mit Kommunen für mehr 
europäische Zusammenarbeit

Dr. Kai Pfundheller ist
leiter des instituts für
Politische bildung der
auslandsgesell-
schaft.de e.V. 

DIE AUTOREN

Wolfram Kuschke ist
staatsminister a.d.,
Vorsitzender des 
Kuratoriums und 
leiter des Kompetenz-
teams städtepartner-
schaften und europäi-
sche Zivilgesellschaft
der auslandsgesell-
schaft.de e.V.

ende des Jahres 2017 hat der deutsche städte-
und gemeindebund (dstgb) in stuttgart mit
seiner europapolitischen deklaration ein

wichtiges Zeichen für eine gestärkte europäische
union gesetzt. der kommunale spitzenverband hat
dabei die städtepartnerschaftsarbeit als wichtigen
anknüpfungspunkt für die kommunale europaar-
beit insbesondere in Kooperation mit Vereinen und
schulen zur schaffung eines europäischen be-
wusstseins für die bürgerinnen und bürger vor ort
bezeichnet. das war ein wichtiges Zeichen für eine
wahrlich krisenhafte Zeit.
ende dieses Jahres tritt großbritannien aus der eu aus
- ob mit oder ohne abkommen werden die nächsten
monate zeigen. lösungen für die kommunalen Part-
nerschaften zwischen nordrhein-Westfalen und groß-
britannien erarbeitet die auslandsgesellschaft.de e.V.
aktuell in der „geschäftsstelle städtepartnerschaften,
themenfeld 2020: nordrhein-westfälisch-britische
städtepartnerschaften“ mit förderung des nrW-mi-
nisters für bundes- und europaangelegenheiten und
internationales in Zusammenarbeit mit vielen städten
und gemeinden des landes. einige Kommunen legen
derzeit ihre polnischen Partnerschaften aufgrund ho-
mophober einstellungen in einigen polnischen Kom-
munen auf eis (siehe beitrag s. 16).
aufgrund ihrer seit 2009 erworbenen erfahrungen
und Kompetenz in der städtepartnerschaftsarbeit

greift die auslandsgesellschaft.de e.V. das in der
stuttgarter erklärung genannte anliegen in Koope-
ration mit dem städte- und gemeindebund nord-
rhein-Westfalen (stgb nrW) gerne auf. denn städ-
tepartnerschaften bilden nach wie vor das rückgrat
europabezogener und zivilgesellschaftlicher Zusam-
menarbeit. sie funktionieren und sind vor allem
dann erfolgreich, wenn stadtspitzen und Kommu-
nalverwaltungen sowie Zivilgesellschaft gut zusam-
menarbeiten. regelmäßige austausche, begegnun-
gen und Veranstaltungen unter städtepartnern
schaffen Vertrauen, Zusammenhalt und den Willen,
konstruktiv am Projekt europa mitzuarbeiten. 

Kommunale Europaarbeit im Wandel studien
der auslandsgesellschaft.de e.V. haben ergeben, dass
sich die städtepartnerschafts- und kommunalen euro-
paaktivitäten in den letzten Jahren deutlich weiterent-
wickelt haben. neben die traditionellen, vom bürger-
schaftlichen engagement getragenen begegnungen,
treten zunehmend neue formen der europabezogenen
Zusammenarbeit. dazu gehören insbesondere thema-
tische und projektbezogene formen der Kooperationen
sowie tri- und multilaterale Projekte zwischen städte-
partnern und „Partnern der Partner“, aber auch pro-
jekt- oder themenbezogene netzwerke. 
in einer bestandsaufnahme des deutschen instituts
für urbanistik zu den eu-aktivitäten von Kommunen

Wichtige Entschei-
dungen für die 

NRW-Kommunen
werden nicht nur in
Düsseldorf und Ber-
lin, sondern auch in

Brüssel getroffen
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in nordrhein-Westfalen hat detlef landua 2011 und
2012 erhebliche unterschiede in der europaarbeit
zwischen kreisangehörigen städten und gemein-
den einerseits und kreisfreien städten und landkrei-
sen andererseits festgestellt. so finden sich laut stu-
die vor allem bei den kreisangehörigen Kommunen
verstärkt passivere und kritischere Haltungen zum
themen- und arbeitsfeld europa. 48 Prozent der
kreisangehörigen Kommunen verfügten demzufol-
ge über keine eigene dienststelle zum thema
europa  –  verständlich bei zahlreichen sehr kleinen
Verwaltungen. dies sagt allerdings nichts über ein
fehlendes europainteresse aus. 
mit welchen instrumenten können daher kleine und
mittlere Kommunen in ihren städtepartnerschafts-
und europaaktivitäten unterstützt werden, gerade in
den mitgliedskommunen des stgb nrW mit ihren
unterschiedlichen Voraussetzungen angesichts von
Varianzen in der größe von knapp über 4.000 bis
mehr als 100.000 einwohnerinnen und einwohnern?
Was sind die zentralen themen der kommunalen eu-
ropaarbeit und welche möglichkeiten der Zusam-
menarbeit sind umsetzbar und förderlich durch die
bildung und unterstützung von netzwerken? 

Projekt mit dem StGB NRW das sind die grund-
fragen des Projekts „europaarbeit kleiner und mittle-
rer Kommunen: netzwerke unter europäischen städ-
tepartnern - erhebung - auswertung und nächste
schritte“, das die auslandsgesellschaft.de e.V. mit fi-
nanzieller unterstützung der stiftung mercator und
in Kooperation mit dem stgb nrW durchführt. 

aktuell hat das Projektteam - die autoren sowie die
Professoren uwe andersen und andreas marchetti -
die schriftliche befragung und die interviews in aus-
gewählten städten und gemeinden abgeschlossen
und bereiten den entwicklungsworkshop unter Co-
rona-bedingungen vor. mit den betroffenen städten
und gemeinden sollen Wege der gemeinsamen
netzwerkarbeit eventuell in einem Pilotprojekt ent-
wickelt werden. 
erste ergebnisse zeigen die besondere Wichtigkeit
für viele städte und gemeinden von netzwerken
und regelmäßigen austauschen, wobei dieser Wert
mit steigender größe der Kommunen zunimmt. in-
teressant ist auch die themenwahl der Kommunen.
auf die frage, welche Handlungsfelder der kommu-
nalen daseinsvorsorge ein netzwerk als Pilotprojekt

bearbeiten sollte, waren für die antwortenden städ-
te und gemeinden die themen „Jugend“, „bildung“
und „nachhaltigkeit“ die wichtigsten. 
das Projektteam erwartet aufschlussreiche ergeb-
nisse und hofft, mit den städten und gemeinden in
nrW einen impuls für die europaarbeit zu geben -
für ein geeintes und starkes europa, wie es die stutt-
garter deklaration im ersten satz betont: „für
europa muss man aufstehen, gesicht zeigen und
sich einsetzen.“ möglicherweise kann auch mit we-
nigen mitteln viel für europa erreicht werden. in die-
sem sinne hofft die auslandsgesellschaft.de e.V. auf
eine rege beteiligung bei dem entwicklungswork-
shop im november 2020 und geeignete Wege in Ko-
operation mit dem stgb nrW, um die ergebnisse
vorzustellen. ◼

Städtepart-
nerschaften
verknüpfen

die euro-
päische und
lokale Ebene
unmittelbar 
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Projekt zu nordrhein-westfälisch-britischen städtepartnerschaften:
https://staedtepartnerschaftennrw.org/

bestandsaufnahme des difu zu eu-aktivitäten von nrW-Kommunen: 
https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/217902/1/dl00204.pdf 

Mit den Städten und Gemeinden 
sollen Wege der gemeinsamen 
Netzwerkarbeit entwickelt werden
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Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Städten
Herzogenrath und Kerkrade sind in den vergangenen Jahren zahlreiche kleine und
große Projekte umgesetzt worden

Eurode - auf dem Weg zu einem
geeinten Europa 

schon seit dem zwölften Jahrhundert bildeten
die städte Herzogenrath und Kerkrade auf der
administrativen landkarte eine einheit. dies

änderte sich im Jahre 1815, als auf dem Wiener Kon-
gress aus dem Handgelenk heraus neue grenzen
gezogen wurden. die grenze zwischen den nieder-
landen und Preußen wurde quer durch das land
von s'Hertogenrode gezogen. Kerkrade wurde teil
der niederlande und Herzogenrath kam zu Preu-
ßen. 
dadurch wurde auch ein strich durch das land von
rode und durch die gewachsene Zusammengehö-
rigkeit gezogen, die sieben Jahrhunderte lang be-
standen hatte. tatsächlich „fühl- und sichtbar“ wur-
de die grenze aber erst durch die beiden Weltkriege
- erst durch stacheldrahtzäune, später durch eine
mauer. nach ende des Zweiten Weltkrieges entwi-
ckelten sich die beiden städte zunächst mit dem
rücken zueinander. Kerkrade richtete das augen-
merk auf den Haag, Herzogenrath auf düsseldorf
und bonn.

Wiederannäherung nach dem Krieg mit dem
fall der berliner mauer und der Öffnung der innereu-
ropäischen grenzen wuchs in beiden stadtparlamen-
ten der Wunsch, wieder aufeinander zuzugehen. 1991
erklärten die beiden stadträte von Herzogenrath und
Kerkrade durch unterzeichnung einer absichtserklä-
rung, dass sie die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit auf all den gebieten, wo dies möglich und
sinnvoll erschien, intensivieren wollten. als grundla-
ge für diese Zusammenarbeit diente ein zuvor erstell-
ter räumlich-ökonomischer basisplan, eine Kopro-
duktion einer deutschen und einer niederländischen
beratungsfirma.
in den Jahren 1992 bis 1997 vollzogen sich die grenz-
überschreitenden beratungen auf informelle Weise.
diese Zusammenarbeit war zwar äußerst effektiv, er-
schwerte aber aufgrund ihres informellen Charakters
den Kontakt zu vorgesetzten instanzen wie land und
Provinz, bund und Königreich sowie den dienststel-
len der europäischen union. erst der Vertrag von an-
holt bot den akteuren die möglichkeit, zu einer öf-

Eric Joachim Gluth
ist geschäftsführer
des städtepartner-
schaftskomitees der
stadt Herzogenrath
e.V.

DER AUTOR

Herzogenrath und das
niederländische
Kerkrade bilden 

gemeinsam die Eurode
und teilen sich eine

Straße und ein Dienst-
leistungszentrum
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fentlich-rechtlichen Zusammenarbeit überzugehen.
so wurde am 1. Januar 1998 der Zweckverband eurode
gegründet. „eu-rode“ ist dabei ein Kunstwort, das aus
dem namen europa und dem aus der frühen ge-
schichte stammenden „land von s‘Hertogenrode“
kreiert wurde.
mit dem grenzüberschreitenden Zweckverband wur-
de die vermutlich erste binationale gebietskörper-
schaft auf kommunaler ebene in europa gegründet.
Zusammen leben in Herzogenrath und Kerkrade rund
100.000 menschen. dies ist in der region schon eine
größe, mit der die nachteile der grenzlage durch ge-
meinsame Projekte für wirtschaftliche, kulturelle und
soziale bereiche in Vorteile umgewandelt werden
können.

Dienstleistungszentrum auf der Grenze ein
Vorzeigeprojekt der Zusammenarbeit ist das eurode
business Center (ebC), das sich genau auf der deutsch-
niederländischen staatsgrenze befindet. auf mehr als
3.600 Quadratmeter nutzfläche sind dort 80 firmen
angesiedelt, die grenzüberschreitende dienstleistun-
gen anbieten: anwaltskanzlei, unternehmensbera-
tungen und Zeitarbeitsagenturen. mit der adresse
des ebCs haben sie eine deutsche wie auch eine nie-
derländische anschrift und telefonnummer.
im ebC befindet sich nicht nur die geschäftsstelle des
Zweckverbandes eurode, sondern auch eine nieder-
lassung des grenzinfopunktes. Hier erhalten grenz-
gängerinnen und grenzgänger kostenlos informatio-
nen und beratung zu den sozialversicherungs- und
steuersystemen in deutschland und den niederlan-
den. des Weiteren steht im ebC ein deutsch-nieder-
ländisches team aus arbeitsvermittlerinnen und -ver-
mittlern all jenen zur Verfügung, die eine stelle im
nachbarland suchen oder eine zu vergeben haben.
die aufgabe dieses service für grenzüberschreitende

arbeitsvermittlung (sga) ist es zum einen, arbeitsu-
chenden bei der suche nach einer passenden tätigkeit
im nachbarland zu begleiten. Zum anderen unter-
stützt der service auch arbeitgeber bei der suche
nach geeignetem Personal jenseits der grenze.
euregionale Zusammenarbeit wird nicht nur auf wirt-
schaftlicher, kultureller und sozialer ebene gefördert,
sondern auch bei der Polizei. im ebC gibt es daher eine
gemeinsame Polizeidienststelle, bei der sich die bür-
gerinnen und bürger aus Herzogenrath und Kerkrade
unmittelbar mit ihren anliegen und fragen an deut-
sche und niederländische beamtinnen und beamte
wenden können.

Zwei Städte - eine Straße das ebC steht quer zur
neustraße beziehungsweise nieuwstraat. diese „eu-
ropäische straße“ markiert auf rund zwei Kilometer
länge die grenze zwischen Herzogenrath und Kerkra-
de. nach dem Zweiten Weltkrieg war die straße durch
eine deutsche und niederländische Verkehrsführung

Ein Vorzeigeprojekt der 
Zusammenarbeit ist das Eurode 
Business Center

Als grenzüberschreitendes Dienstleistungs-
zentrum liegt das Eurode Business Center
auf und beidseits der deutsch-niederländi-
schen Staatsgrenze
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in zwei unabhängige straßen aufgeteilt worden und
bis vor 25 Jahren durch eine grenzmauer getrennt.
1995 wurde sie dann bei einem großen „eurodefest“
von den damaligen außenministern Klaus Kinkel und
Hans van mierlo als erste „europastraße“ neu eröffnet. 
mit der umgestaltung der grenzstraße konnte man
sich auf die schaffung einer gemeinschaftlichen stra-
ße, den bau von radwegen und stellplätzen sowie das
Pflanzen von bäumen und sträuchern konzentrieren.
insgesamt diente das Projekt der Verbesserung der
räumlichen, städtischen und verkehrstechnischen in-
frastruktur. die neustraße/nieuwstraat ist jetzt eine
offene und grenzfreie straße, in der auf einem der
zahlreich angelegten Kreisverkehre noch einige der al-
ten leiconblöcke als erinnerung aufgestellt worden
sind. eine Plakette mit inschrift erinnert an vergange-
ne Zeiten. 
die Verkehrsabwicklung auf der umgestalteten neu-
straße/nieuwstraat brachte aber auch Probleme
durch unterschiedliche nationale Verkehrsvorschrif-
ten mit sich. gravierendster unterschied war die be-
nutzung der radwege durch mopeds - in den nieder-
landen Pflicht, in deutschland verboten. dieser
missstand sowie ein Verkehrsunfall mit einem mo-
pedfahrer und einem fußgänger auf dem radweg
führten dazu, dass 1999 die niederländischen Ver-
kehrsvorschriften angepasst und mopeds vom rad-
weg auf die straße verlagert wurden. ein beispiel da-
für, wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit einen
beitrag zur Harmonisierung nationaler rechtsvor-
schriften leisten kann. 

Problem unterschiedlicher Regelwerke es gibt
aber noch zahlreiche unterschiede in den nationalen
gesetzen, die sich gerade auf der neustraße/nieuw-
straat manifestieren. ein weiteres kurioses beispiel
sind die Verkehrszeichen auf dieser straße. die nie-
derländischen Verkehrszeichen sind im durchmesser
etwa zwei Zentimeter kleiner als deutsche Verkehrs-
zeichen, entsprechen somit nicht der deutschen din-
norm. daher wollte man die städte verpflichten,
deutsche und niederländische Verkehrszeichen unter-
einander anzubringen. 
da diese Verpflichtung die kommunalen autoritäten
doch sehr an „schilda“ erinnerte, entschloss man sich
pragmatisch, nur die kleineren und damit kosten-
günstigeren niederländischen Verkehrszeichen anzu-
bringen. auf die entsprechende ausnahmegenehmi-
gung wartet die eurode noch heute. Wie man sieht,
kann ein gewisses maß an zivilem ungehorsam bis-
weilen vonnöten sein, will man die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit vorantreiben. 
in diesem lichte muss man den begriff der ersten eu-
ropäischen stadt verstehen. eurode unterstützt somit
auch aus voller Überzeugung die forderung zahlrei-
cher euregionen, ihnen mehr gestalterischen frei-
raum bei der umsetzung ihrer grenzüberschreitenden
Zielsetzungen einzuräumen. ◼

Die Togo-Hilfe Rheinbach e.V. setzt sich mit großem
bürgerschaftlichen Engagement für bessere Zukunftschancen
in den Regionen Kpalimé und Lomé in Togo ein

Hilfe aus Rheinbach für
junge Menschen in Togo

eine kommunale entwicklungspartnerschaft muss
nicht immer auf offiziellen „füßen“ stehen, also
mit einem förmlichen beschluss einer Kommune

verbunden sein. sie funktioniert auch über bürger-
schaftliches engagement und mit breiter unterstüt-
zung in der Kommune. die togo-Hilfe rheinbach e.V.
ist ein gutes beispiel dafür, wie das ehrenamt Hilfe zur
selbsthilfe nach afrika trägt.
der fokus des komplett ehrenamtlich arbeitenden
Vereins liegt seit 20 Jahren in der Hilfe für Kinder und
Jugendliche in den regionen Kpalimé und lomé in
togo in Westafrika. der Verein garantiert, dass alle
eingehenden spenden zu 100 Prozent in die Projekte
fließen. inspektionsreisen nach togo bezahlen die
teilnehmenden selber. 

Zukunftschancen durch Bildung der Verein to-
go-Hilfe e.V. unterstützt den bau von schulen und
Kindergärten sowie deren ausstattung. ein großteil
der Projektarbeit bezieht sich auf die unterstützung
eines berufsausbildungszentrums für benachteiligte
Jugendliche. dort unterhält die togo-Hilfe e.V. einen
lehrer- und Jugendfonds. Über den Jugendfonds kön-
nen mittellose jugendliche auszubildende, ähnlich

Stefan Raetz ist 
bürgermeister der
stadt rheinbach

DER AUTOR

Die Togo-Hilfe Rheinbach e.V. unterstützt unter anderem das Berufsausbildungszentrum in
Akpakpakpé
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wie in einer Patenschaft, gezielt gefördert werden. 
der bau von brunnen und anderen einrichtungen
der Wasserversorgung werden ebenfalls von der to-
go-Hilfe e.V. gefördert. außerdem werden Paten-
kinder unterstützt. im bereich der medizinischen
Versorgung unterstützt der Verein medizinische
einrichtungen wie Krankenhäuser oder kleine loka-
le Krankenstationen. für Kinder werden kostenfreie
augenuntersuchungen durchführt und individuelle
brillen angepasst.
der Verein togo-Hilfe e.V. ist in rheinbach, aber
auch der region, für sein engagement für bedürfti-
ge in togo bekannt und sehr angesehen. ich selber
habe den Verein mitgegründet und kann bestäti-
gen: die Hilfe kommt an, Cent für Cent. es ist beein-
druckend mitzuerleben, welche freude in den au-
gen der Kinder strahlt, wenn wir ihnen zum beispiel
eine schuluniform finanzieren, damit sie zur schule
gehen können. 
Wichtig ist immer, dass alle Projekte mit arbeite-
rinnen und arbeitern vor ort durchgeführt werden
und eine eigenbeteiligung der nutzerinnen und
nutzer erfolgt. die dankbarkeit ist überwältigend.
endlich nicht mehr fünf Kilometer zum nächsten
Wasserloch laufen, endlich in die schule dürfen,
endlich eine Chance auf berufsausbildung erhalten.
denn bildung und gesundheit sind die besten Vo-
raussetzungen für eine bessere Zukunft vor ort.

Verein mit Engagement dies alles kann nur
durch ein engagiertes team um den Vorsitzenden
und gründer des Vereins, michael f. firmenich, so-
wie die spendenbereitschaft von unterstützenden
geschafft werden. die togo-Hilfe ist in rheinbach
inzwischen eine institution geworden. die bürge-
rinnen und bürger in rheinbach sehen die Vereins-
mitglieder etwa beim glühweinverkauf auf dem
Weihnachtsmarkt, beim Verkauf von aus togo mit-
gebrachten Holzfiguren und stoffen oder beim an-
bieten von Pausenverzehr auf Konzerten.
Patenschaften gibt es mit zwei gymnasien in
rheinbach und bonn. die schülerinnen und schüler
beteiligen sich mit großem engagement an aktio-
nen, um gleichaltrigen in togo zu helfen. mit den
erlösen werden in schulen in Kpalimé zum beispiel
toilettenanlagen gebaut, brunnen gebohrt oder
Klassenzimmer errichtet.
der Verein kann und will nur „anschieben“. den rest
müssen die togoerinnen und togoer selbst machen.
die durchzuführenden Projekte werden immer mit
den zuständigen dorfkomitees abgesprochen, die ei-
genleistung der dorfbewohnerinnen und -bewohner
festgelegt sowie über die selbst zu tragenden folge-
kosten, sollten welche anfallen, gesprochen. 
der Verein hat seit 2003 in togo einen ehrenamtlich
arbeitenden, sehr gut auch deutsch sprechenden,
Koordinator. er kontrolliert und begutachtet regel-
mäßig alle bisher finanzierten Projekte. er hält mit

den Verantwortlichen der dörfer und schulen en-
gen Kontakt und nimmt neue Projektanträge ent-
gegen. für die betreuung der Patenschaften erklä-
ren sich immer wieder germanistik-studierende
aus der Hauptstadt lomé bereit, die jedes Quartal
die Patenkinder besuchen und so sehr gute und zu-
verlässige Hilfe leisten.

Schwerpunkt Berufsausbildung ein besonde-
res Projekt ist die berufsausbildung für mittellose
Jugendliche, die auf der straße leben und von ihren
familien verstoßen wurden. sie können sich eine
handwerkliche ausbildung nicht leisten. Hand-
werksberufe wie schneiderin und schneider, Webe-
rin und Weber, schreinerin und schreiner, schwei-
ßerin und schweißer, schlosserin und schlosser,
schnitzerin und schnitzer, trommelbauerin und
trommelbauer sowie Haarflechterin und Haar-
flechter werden erlernt. 
die auszubildenden müssen eine abschlussprü-
fung ablegen und erhalten ein staatlich anerkann-
tes ausbildungszertifikat. um sich eine existenz
nach der ausbildung aufbauen zu können, erhalten
die absolventinnen und absolventen zusätzlich ei-
nen beitrag, wie etwa eine nähmaschine. damit
verbunden ist die bedingung, später ebenfalls ei-

Der Gründer der Togo-
Hilfe, Michael F. 
Firmenich, ist von 
Beruf Optiker und 
versorgt Kinder mit
Sehhilfen

Zahlreiche junge
Frauen bestehen die
Schneiderinnenvor-
prüfung im Ausbil-
dungszentrum 
Akpakpakpé 
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nen lehrling kostenfrei auszubilden. gebrauchte
maschinen oder geräte, die für die berufsausbil-
dung erforderlich sind, werden aus deutschland ge-
spendet. 
inzwischen unterstützt die togo-Hilfe nicht nur in
Kpalimé, sondern auch in akpakpakpé in der region
notsé und Kemeni in der region sokodé ein ausbil-
dungszentrum. akpakpakpé liegt rund zwölf Kilome-
ter von der nächsten asphaltierten straße entfernt
mitten im buschland. es gibt weder elektrischen
strom noch einen anschluss an ein Wasserleitungs-
netz. die Zufahrtswege sind schmale sandpisten, die
quer durch den busch verlaufen. in den umliegenden
gemeinden leben rund 10.000 einwohnerinnen und
einwohner. die bevölkerung besteht überwiegend
aus armen bauern, die eine kleine landwirtschaft zur
selbstversorgung betreiben. Handwerker und ausbil-
dungsplätze gab es vor der gründung dort nicht. die
Jugendlichen konnten nur aufs feld oder zur armee
gehen - oder im schlimmsten fall sich auf den Weg
nach europa machen. 

Hilfe zur Selbsthilfe das motto der togo-Hilfe
e.V. für die arbeit lautet Hilfe zur selbsthilfe. geför-
dert werden deshalb Projekte, die die menschen in
die lage versetzen, sich selbst zu helfen. so unter-
stützt der Verein zum beispiel die schulische bil-
dung oder berufsausbildung. dazu gehört auch,
dass Kinder bei bedarf individuell angefertigte bril-
len erhalten. schulmaterialien und schulkleidung
wird ebenfalls benötigt und gestellt. 
die togo-Hilfe e.V. legt größten Wert auf nachhal-
tigkeit. die einheimische bevölkerung wird stets in
die Projekte einbezogen. denn nur wenn die nutz-
nießerinnen und nutznießer eines Projekts das er-
gebnis als „ihres“ betrachten, werden sie sich um
dessen erhalt kümmern. Projekte müssen so di-
mensioniert sein, dass sie binnen weniger monate
oder binnen eines Jahres abgeschlossen sind. 
das ergebnis muss für die mitglieder der togo-Hilfe
e.V. überprüfbar und bei der nächsten Projektreise
erlebbar sein. schließlich steht der Verein gegen-
über spendern und geldgebern dafür gerade, dass
jede spende vollständig in den Projekten ankommt
und die mittel zweckgebunden eingesetzt werden.
regelmäßige berichte des lokalen Koordinators und
foto-dokumentationen der Projekte ermöglichen
eine effiziente Projektarbeit und direkte Prüfung
der Verwendung der eingesetzten mittel. 

Unterstützung in der Corona-
Krise aktuell werden die initiati-
ven vor ort mit schutzmaßnah-
men vor Corona unterstützt. im
ausbildungszentrum stellen die
näherinnen mund-nasen-schutz-
masken her. die dorfchefs klären
über das Coronavirus auf und stel-
len schutzmaßnahmen vor. 
die togo-Hilfe e.V. hat eine Hän-
dewaschanlage, Händedesinfek-
tionsmittel, mund-nasen-schutz-
masken und seifenpulver gespendet. die offiziellen
infektionszahlen sind sehr gering. allerdings wird
auch sehr wenig getestet und die dunkelziffer ist
hoch, zumal der tod durch malaria und aids in togo
immer noch zum alltag gehört.
als fazit kann festgehalten werden, dass kommu-
nale entwicklungspartnerschaft gut und effizient
„von unten“ lebt. engagierte bürgerinnen und bür-
ger finden sich zusammen, haben gute ansprech-
partnerinnen und -partner im Zielland. und sie
schaffen es, viele mitbürgerinnen und mitbürger zu
motivieren, hier aktiv oder durch spenden mitzu-
machen. gute, effiziente entwicklungshilfe kann so
einfach sein. ◼

Mit einer Ausbildung im
Berufsausbildungs-
zentrum in Kpalimé 
können sich junge 
Männer eine Zukunft
aufbauen

togo-Hilfe rhein-
bach e.V.: 
www.togohilfe.com
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Um strukturellen Leerstand und Verödung zu verhindern, müssen Kommunen
und Eigentümer sich frühzeitig mit der Nachnutzung von großflächigen
Handelsimmobilien beschäftigen

Innenstadtbelebung nur gemeinsam
und kooperativ

Wie sieht die Zukunft der innenstädte und
insbesondere der einkaufsstraßen in
deutschland aus? diese frage beschäftigt

viele stadtplaner, Politiker und einzelhändler. auch
wenn stadtentwicklung immer ein dynamischer Pro-
zess ist, der von kontinuierlicher Veränderung ge-
prägt ist, stellen die entwicklung der vergangenen
Jahre und die aktuellen geschehnisse die Kommu-
nen vor besonders große Herausforderungen. 
lange Zeit war der Handel ein garant für lebendige
und attraktive innenstädte. doch diese funktion er-
füllt er vielerorts nicht mehr. ladenschließungen und
struktureller leerstand sind sichtbare anzeichen ei-
nes irreversiblen Prozesses, der innenstädte nachhal-
tig verändern wird.

Trend Onlinehandel ein auslöser dieser Verände-
rungsprozesse ist das sich wandelende Konsumver-
halten der bevölkerung und der daraus resultierende
trend zum stetig zunehmenden onlinehandel. Hie-
runter leidet in erster linie der oft inhabergeführte,
klassische, stationäre einzelhandel. aber auch filiali-
sierende betriebe bleiben von diesen entwicklungen
nicht unberührt.
in einer untersuchung zur Zukunft des stationären
einzelhandels ging das Kölner institut für Handels-
forschung (ifH) im februar dieses Jahres von einem
rückgang der einzelhandelsunternehmen um bis zu
64.000 bis zum Jahr 2030 aus. dies entspräche einer

Verringerung der betriebe um etwa 28 Prozent ge-
genüber den aktuell rund 226.000 gemeldeten ein-
zelhandelsunternehmen.1

Brandbeschleuniger Corona die aktuelle Coro-
na-Krise wird diese entwicklung zusätzlich beschleu-
nigen. die umsatzausfälle der vergangenen monate
und die gesunkenen Passantenfrequenzen in den in-
nenstädten führen bei vielen kleinen einzelhändlern,
aber auch bei großen einzelhandelsketten zu erheb-
lichen wirtschaftlichen Problemen. die liste derer, die
als folge dessen umfangreiche filialschließungen an-
kündigten oder in die insolvenz geraten sind, ist lang.
außerdem ist davon auszugehen, dass der online-
handel durch die Vielzahl der neu gewonnen Kunden
langfristig überproportional profitieren wird. die fol-
ge könnte eine abermalige beschleunigung des oft
zitierten „ladensterbens“ in den innenstädten sein.

Chance Leerstand insbesondere leerstehende, in-
nerstädtische großstrukturen, wie ehemalige Kauf-
und Warenhäuser, sind häufig ausgangspunkt tief-
greifender negativentwicklungen (sog. trading-
down-effekte). Zunehmender leerstand, Verödung,
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1 ifH (2020): Handelsszenario 2030.Wettbewerb zwischen Wertschät-
zung und Wertschöpfung, abrufbar unter www.ifhkoeln.de/blog/de-
tails/mit-dem-handelsszenario-2030-zurueck-in-die-zukunft-die-na-
echsten-10-jahre-gestalten-indem-wir-die-letzten-10-jahre-verstehen 
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Vandalismus und verschlechterte bausubstanz kön-
nen die folge sein. mithin droht der niedergang gan-
zer stadtteile.
fällt ein gebäude(-typus) aus der nutzung, eröffnet
dies jedoch auch Chancen für die stadtentwicklung.
durch die drohende schließung eines frequenzbrin-
gers entsteht vielerorts entwicklungsdruck in 1a-in-
nenstadtlagen. dies bietet die möglichkeit, wieder
urbane Qualität zu schaffen und innenstadtentwick-
lung neu zu denken. das Wohnen in der innenstadt,
gemischt genutzte Quartiere und mixed-use-immo-
bilien werden ebenso an bedeutung und attraktivität
gewinnen wie öffentliche aufenthaltsqualität.

Druck auf Kommunen der Handlungsdruck auf
seiten der Kommunen ist entsprechend groß und die
Herausforderungen, um die betreffenden stadtteile
vor Verödung zu bewahren und die innenstädte auch
weiterhin lebendig zu gestalten, sind enorm. der
transformationsprozess der innenstädte kann nur
stück für stück und Projekt für Projekt gelingen. Kom-
munen sind daher in der Verantwortung, diese Pro-
zesse zu steuern und zu gestalten - andernfalls droht
stillstand.
die Kooperation mit eigentümern und investoren ist
in diesem Zusammenhang ein wichtiger bestandteil,
um gemeinsam nachhaltige nachnutzungskonzepte
zu entwickeln. ebenso müssen Kommunen auch un-
tereinander in einen verstärkten austausch treten,
um von bereits anderenorts gemachten erfahrungen
zu profitieren. 

Schnelle Impulse um die drohende abwärtsspirale
im Zusammenhang mit großflächigem leerstand zu
bremsen, sind zügige stadtentwicklungsimpulse ge-
fragt. ein probates mittel können Zwischennutzungs-
konzepte sein, mit deren Hilfe zumindest den erdge-
schossen eine neue nutzung zugeführt wird. Wo die
schließung einer großen Handelsnutzung absehbar
wird, sollten frühzeitig geeignete nachnutzungskon-
zepte entwickelt werden.
doch diverse beispiele der Vergangenheit zeigen: oft
ist das gegenteil der fall. die betreffenden immobi-
lien stehen meist über viele Jahre leer. mitunter kann
die leerstandsdauer sogar über zehn Jahre betragen,
wie die noch verbliebenen beispiele der seit 2009 in-
solventen Warenhauskette Hertie zeigen. besonders
Klein- und mittelzentren, die im gegensatz zu me-
tropolregionen keinem hohen entwicklungsdruck
unterliegen, haben mit langfristigen leerständen
und stadtentwicklungsstillstand zu kämpfen.

Kommunaler Austausch für zukünftige nachnut-
zungsprozesse gilt es daher, von bereits umgesetzten
Projektentwicklungen zu profitieren und sowohl be-
sonders positive als auch negative einflussfaktoren zu
identifizieren. dies gelingt in erster linie durch einen
intensiven austausch mit den Verantwortlichen auf

seiten der Kommunen. dabei gilt es, die angewandten
Prozessschritte und durchgeführten maßnahmen im
rahmen bereits abgeschlossener Projektentwicklun-
gen zu erörtern und zu bewerten. 
eine untersuchung einzelner referenzprojekte zeigt in
diesem Zusammenhang, dass die zügige umsetzung
eines dringend benötigten stadtentwicklungsimpulses
oft an den eingeschränkten möglichkeiten der öffent-
lichen Hand scheitert. Häufig sind es die engen Hand-
lungsspielräume der Kommunen, wirtschaftliche
Zwänge oder unklare politische rahmenbedingungen,
die einer aktiveren rolle der öffentlichen Hand im Pro-
jektentwicklungsprozess entgegenstehen.

Kooperation mit Investoren um im sinne einer
zukunftsfähigen stadtentwicklung zügig positive im-
pulse zu setzen, sind daher private und öffentliche
akteure stets gleichermaßen gefordert. Viele beispie-
le zeigen, dass erfolgreiche stadtentwicklung häufig
nur gemeinsam gelingen kann. Private investoren
sind daher ebenso wie Kommunen in der Pflicht, ihr
jeweils möglichstes zur Vermeidung der negativent-
wicklungen zu unternehmen.
eine zügige nachnutzung sollte zudem auch im ei-
geninteresse der eigentümer sein, da mit zunehmen-
dem leerstand häufig auch Wertverluste einherge-
hen. Zukunftsfähige stadtentwicklung zum Wohle
aller gelingt gerade in sehr dynamischen Zeiten nur
gemeinsam und kooperativ. ◼

Die ehemalige
Hertie-Immobilie
in Meschede 
wurde zu einem
Geschäftshaus
mit Mieteinhei-
ten und integrier-
ter Stadthalle
umgebaut

In Gladbeck 
wurde das 
ehemalige Hertie-
Kaufhaus 
abgerissen und
eine neue 
Einzelhandels-
immobilie 
errichtet
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Beamtenrecht
Kawik/Dechmann/Krause/Pflüger, Beamtenrecht, Verlag C.H.BECK, 2020,
XXVIII, 310 S., Softcover 34,90 Euro, ISBN 978-3-406-73487-8

das lehrbuch zum beamtenrecht wendet sich in erster linie an studie-
rende, die sich die prüfungsrelevanten grundlagen des beamtenrechts
erschließen wollen, sowie an studierende des schwerpunktbereichs.
der stoff wird als einführung in das rechtsgebiet anschaulich erläutert.
Zugleich helfen fallbeispiele dabei, das gleichermaßen komplexe wie
facettenreiche rechtsgebiet schnell zu verstehen. der inhalt des Werkes
orientiert sich an den Prüfungsordnungen der einzelnen bundesländer.

Vorteile auf einen blick:
- übersichtliche und gut verständliche einführung in das rechtsge-

biet
- anschauliche fallbeispiele
- mit bbg und beamtenstg sowie einem Überblick über die landes-

beamtengesetze.

az.: 14.0.1

Vertragsgestaltung
Christoph Moes, Verlag C.H. BECK oHG, presse.rsw@beck.de, 2020,
XXVIII, 267 S., Softcover 26,90 Euro, ISBN 978-3-406-74496-9

das lehrbuch stellt das gesamte Vertragsrecht systematisch aus
der ex ante-Perspektive der Vertragsjuristen dar. ein methodischer
teil erläutert, in welche elemente sich die drei vertraglichen
grundtypen - austauschverträge, unentgeltliche Verträge und ge-
sellschaftsverträge - gliedern und wie die Vertragsgestaltung da-
rauf aufbauend gesetzliche Vertragstypen modifiziert und eigene
typen entwickelt. dabei wird der umgang mit dem zwingenden
Vertragsrecht ebenso erläutert wie die unterschiedlichen Ver-
tragsphasen (anbahnung, abschluss, Vollzug) mit ihrem je eige-
nen vertragsjuristischen Handlungsprogramm. der größte teil des
lehrbuches beschäftigt sich mit der gestaltung von austausch-
verträgen, exemplifiziert u.a. anhand von Kauf-, miet-, Werk- und
dienstleistungsverträgen: Wie gestaltet man die vertragstypische
leistung und die geldleistung? Wie regelt man den Vertragsvoll-
zug und vermeidet Vorleistungsrisiken? Wie trifft man Vorsorge
gegen leistungsstörungen, Wirksamkeitsmängel und Vertragslü-
cken? Wie strukturiert man mehrpolige Vertragsverhältnisse?
Weitere teile behandeln überblicksartig unentgeltliche Verträge
und gesellschaftsverträge, die Vertragsgestaltung im familien-
und erbrecht sowie Querschnittsbereiche, etwa die Vertragsge-
staltung bei internationalen sachverhalten oder unter beteiligung
von Hoheitsträgern. das lehrbuch lässt sich auch als Vertiefung zu
vielen zentralen Problemen des schuld-, sachen-, gesellschafts-, 
familien- und erbrechts lesen.

Vorteile auf einen blick:

- grundlagen der Vertragsgestaltung auf den Punkt gebracht: Ver-
tragstypen, methoden und technik

- erläuterung der besonderheiten in einzelnen rechtsgebieten, wie
z.b. gesellschaftsrecht, erbrecht oder familienrecht

- verständlich und klar strukturierte darstellung für studium und
Praxis

az.: 10.2.1.1-003/001

Reisekostenrecht des Landes 
Nordrhein-Westfalen
Kommentar von Hans-Dieter Lewer, Ministerialrat a. D., und Rainer Ste-
mann, Ministerialrat a. D., 89. Ergänzungslieferung, Stand Mai 2020;
312 Seiten; 83,90 Euro. Loseblattausgabe: Grundwerk 2.440 Seiten, in
zwei Ordnern, 99,- Euro bei Fortsetzungsbezug (259,- Euro bei Einzel-
bezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1-2 Nutzer im Jahresabonnement
209,- Euro (inkl. Updates), weitere Preise (Kombination Print + Digital,
weitere Mehrfachlizenzen) auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0157-2
(Print), ISBN 978-3-7922-0220-3 (Digital), Verlag W. Reckinger, Sieg-
burg

mit der 89. ergänzungslieferung (stand mai 2020) werden die Än-
derungen der Konditionen der deutschen bahn ab 1. februar 2020
in den Kommentar eingearbeitet. die bahnCard�Preise und die mo-
dellberechnungen zur Kostenerstattung für private bahnCards und
bahnCards business werden angepasst.
im abschnitt „besondere reisekostenrechtliche regelungen für lan-
desbedienstete“ werden u.a. die Verordnung über die richter� und
beamtenrechtlichen Zuständigkeiten im geschäftsbereich des mi-
nisteriums der finanzen und die Verfahrenshinweise unter berück-
sichtigung des leistungsangebots der deutschen bahn ag aktuali-
siert.
des Weiteren werden die satzung über den ersatz von reisekosten
für die mitglieder der medienkommission der landesanstalt für me-
dien und die lohnsteuerlichen bestimmungen zu reisekosten und
mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung aktualisiert.
die zurzeit maßgebenden aktuellen tarifverträge werden berück-
sichtigt. außerdem wird das detaillierte stichwortverzeichnis voll-
ständig überarbeitet und auf den neuesten stand gebracht. 

az.: 14.0.27-003/001

Landesbesoldungsrecht 
Nordrhein-Westfalen
Kommentar, begründet von Günter Schubert und Heinz Joachim Wirth,
fortgeführt von Eberhard Pilz, unter Mitarbeit von Udo Kolbe, 106. Er-
gänzungslieferung, Stand Juli 2020, 284 Seiten, 79,90 Euro, Loseblatt-
ausgabe: Grundwerk 3.128 Seiten, in zwei Ordnern, 99,- Euro bei
Fortsetzungsbezug, zzgl. Ergänzungslieferungen (259,- Euro bei Ein-
zelbezug), Digitalausgabe: Lizenz für 1 - 3 Nutzer im Jahresabonne-
ment 169,- Euro (inkl. Updates), weitere Preise (Kombination Print +
Digital, Mehrfachlizenzen) auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0151-0
(Print), ISBN 978-3-7922-0212-8 (Digital), Verlag W. Reckinger, Sieg-
burg

mit der 106. ergänzungslieferung (stand Juli 2020) werden die Än-
derungen des landesbesoldungsgesetzes nrW durch art. 1 des ge-
setzes vom 3. april 2020 in den gesetzestext eingearbeitet. Zudem
werden aktuelle Änderungen des bundeskindergeldgesetzes
(bKgg) vom 20. mai 2020, des einkommensteuergesetzes (estg)
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vom 19. Juni 2020 und das merkblatt Kindergeld mit rechtsstand
2020 berücksichtigt.
das bundeselterngeld und elternzeitgesetz (beeg) wird neben dem
beamtenstatusgesetz (beamtstg), dem landesbeamtengesetz (lbg
nrW) und dem abgeordnetengesetz des landes nordrhein-Westfa-
len (abgg nrW) sowie weiteren Verordnungen und gesetzen auf den
neuesten stand gebracht.
die richtlinien über die Vergütung von nebentätigkeiten bei der
ausbildung und fortbildung werden ebenfalls aktualisiert.

az.: 14.1.5-010

Praxis der Kommunal-Verwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen, Ratgeber für die tägliche Arbeit
aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden, Städten
und Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-Zugänge / auch
auf DVD-ROM erhältlich), herausgegeben von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen
Dieter, Dr. Franz Dirnberger, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter
Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky,
Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Prof. Dr. Chris-
tian O. Steger, Hubert Stubenrauch, Johannes Winkel und Uwe Zim-
mermann. KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden, Telefon
0611-88086-10, Telefax 0611-88086-77, www.kommunalpraxis.de, 
E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthalten:

581. nachlieferung i Juli 2020 i 84,90 euro

a 15 - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfg) - Von german foerster,
ltd. Verwaltungsdirektor a. d., fortgeführt von Henning Jäde, ltd.
ministerialrat a. d., weiter fortgeführt von dr. bettina meermagen,
richterin am bayerischen Verwaltungsgerichtshof: die Kommen-
tierung zu § 3a (elektronische Kommunikation) wurde aktualisiert
aufgrund der Änderung durch die eldas-Verordnung.

l 9 nW - gesetz über die sonn- und feiertage (feiertagsgesetz nW)
- Von dr. iur. dr. rer. pol. matthias niedzwicki ll.m., rechtsamtsleiter
beim Kreis minden-lübbecke: das gesetz über die sonn- und feier-
tage (feiertagsgesetz nW) wurde erstmals kommentiert.

l 11 nW - Wassergesetz für das land nordrhein-Westfalen - Von
Hauptreferent für umweltrecht beim stgb nrW und geschäftsführer
der Kommunal agentur nrW gmbH dr. jur. Peter Queitsch, rechts-
anwältin bei der Kommunal agentur nrW gmbH Claudia Koll-sarfeld
und rechtsanwältin bei der Kommunal agentur nrW gmbH Viola
Wallbaum: sowohl beim lWg nrW als auch beim abwag nrW wur-
den die letzten gesetzesänderungen eingearbeitet und bei der Kom-
mentierung berücksichtigt. darüber hinaus wurden die erläuterun-
gen um aktuelle rechtsprechung und literatur ergänzt.

l 11a - der private „Kanal-tÜV“- sind wir noch ganz dicht? - Von uwe
Kutter, beigeordneter der Kreisstadt unna, ltd. städt. rechtsdirektor
a. d.: der neue beitrag beschäftigt sich mit der dichtigkeitsprüfung
von privaten Hausanschlüssen an den abwasserkanal

582. nachlieferung i august 2020 i 84,90 euro

d 1e nW - Kommunalunternehmensverordnung nordrhein-Westfa-
len - Von Jürgen müller, rechtsanwalt, fachanwalt für Verwaltungs-
recht, Wuppertal, stadtdirektor und stadtkämmerer a. d.: diese lie-
ferung beinhaltet die Kommentierungen zu den §§ 1-3, 6, 8-10, 12,
13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25-27 KuV; die texte in den anhängen 3, 4,
6, 7 und 8 wurden aktualisiert. die aktuelle rechtsprechung wurde
berücksichtigt.

K 6a - lebensmittelrecht - begründet von detlef Prinz, lebensmit-
telkontrolleur, fortgeführt von Holger straßenburg, lebensmittel-
kontrolleur/Verwaltungsfachwirt, fachbereich: u. a. lebensmittel-
recht: der beitrag wurde neu von Holger straßenburg bearbeitet.
berücksichtigt ist die neufassung von 2013 mit den zahlreichen Än-
derungen seit dieser Zeit.

az.:13.0.1.002/001

Die Finanzierungsverantwortung für
kommunale Aufgaben
Yin, L., Schriften zum Öffentlichen Recht (SÖR), Band 1422; 2020; 
244 S., erhältlich als Buch 79,90 Euro, E-Book (PDF-Datei) 71,90 Euro,
Duncker & Humblot GmbH; ISBN 978-3-428-15755-6

die finanzbeziehungen zwischen bund, ländern und Kommunen
ist durch hohe Komplexität gekennzeichnet. Zur regelung dieser
beziehungen wurden verschiedene ansätze und Konzepte imple-
mentiert, die aber nicht immer miteinander kompatibel sind. der
Konzeptionsmix hat die bundesstaatliche Verantwortungsklar-
heit verwischt und das gesamte system verkompliziert. dazu
trägt auch ein missverständnis bzw. missbrauch des Verantwor-
tungsbegriffs bei. die arbeit klärt den begriff der Verantwortung
und analysiert die rationalität geltender finanzregelungen. der
schwerpunkt wird auf die landesverfassungsrechtlichen Konne-
xitätsregelungen gelegt, deren interpretation und anwendung
detailliert untersucht werden. insbesondere in den »mehrebe-
nen-Konnexitäts-Konstellationen« müssen die landesverfas-
sungsrechtlichen Konnexitätsregelungen umfassend angewandt
werden.

inhaltsübersicht

die öffentliche aufgabenfinanzierung im mehr-ebenen-system -
anlass der arbeit - aufbau der arbeit

1. begrifflichkeiten

der begriff „aufgabe“ im öffentlichen recht - der begriff „Verant-
wortung“

2. Verantwortung im staatsorganisations- und Kompetenzrecht

allgemeines - die Verantwortungsteilung zwischen bund, ländern
und Kommunen - Verantwortung im konkreten rechtskontext - das
Verhältnis zwischen aufgaben- und finanzierungsverantwortung

3. grundgesetzlicher rahmen für die kommunale aufgabenfinan-
zierung
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die grundgesetzliche aufgabenordnung - die grundgesetzliche fi-
nanzordnung - die kommunale selbstverwaltung - Zwischenergeb-
nis

4. finanzierungsverantwortung des landes für kommunale aufga-
ben

die finanzielle mindestausstattung und die angemessene finanz-
ausstattung - struktur des kommunalen aufgabenbestandes - die
kommunale aufgabenstruktur und finanzgarantie - anwendung
des landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzips - bemer-
kung zum landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzip.

az.: 13.0

Landesrecht Nordrhein-Westfalen
Von Sabine Schlacke und Fabian Wittreck, Studienbuch, Lehrbuch/Stu-
dienliteratur, Softcover, 2. Auflage. 2020; 400 S., Nomos, ISBN 978-3-
8487-5829-6

das Werk ist teil der reihe: nomosstudienbuch

die Kenntnis des jeweiligen landesrechts ist von zentraler bedeu-
tung - sowohl in studium und examen als auch in der Praxis. für das
bevölkerungsreichste bundesland bereitet das studienbuch alle
zentralen landesrechtlichen themen umfassend auf - angefangen
beim landesverfassungs- und landesverwaltungsrecht über die
Kerngebiete Kommunalrecht, Polizeirecht, dienst- und baurecht bis
hin zum umwelt- und Planungsrecht. Zu jedem rechtsgebiet finden
sich am ende Hinweise für die fallbearbeitung.

für die 2. auflage wurde das studienbuch umfassend aktualisiert.
es erscheint pünktlich zum 70jährigen Verfassungsjubiläum des
landes.

az.: 20.1.1.4.3

Gesetzessammlung für die 
kommunale Vollstreckungspraxis
Herausgegeben vom Fachverband der Kommunalkassenverwalter 
e. V. - Schriftleitung: Hans-Jürgen Glotzbach, 32. Ergänzungslieferung,
Stand Juni 2020, 400 Seiten, 94,90 Euro. Loseblattausgabe: Grund-
werk 3.108 Seiten, in zwei Ordnern, 99 Euro bei Fortsetzungsbezug,
zzgl. Ergänzungslieferungen (259,- Euro bei Einzelbezug). Digitalaus-
gabe: Lizenz für 1 - 3 Nutzer im Jahresabonnement 169,- Euro (inkl.
Updates), weitere Preise (Kombination Print + Digital, Mehrfachlizen-
zen) auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0139-8 (Loseblatt), ISBN 978-3-
7922-0094-0 (Digital), Verlag W. Reckinger, Siegburg

mit der 32. ergänzungslieferung (stand Juni 2020) wird im bundes-
rechtlichen teil insbesondere die abgabenordnung aktualisiert. neu
aufgenommen wird die „Verordnung zur bestimmung des für die
fortschreibung der regelbedarfsstufen nach § 28a des Zwölften bu-
ches sgb maßgeblichen Prozentsatzes“.

auf landesebene werden vor allem die Änderungen berücksichtigt,
die das bremische Verwaltungsvollstreckungsgesetz, die Vollstre-
ckungskostenordnung zum Hessischen Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz, die Vollstreckungskostenordnung (VKo) Hamburg, das lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz mecklenburg-Vorpommern und
das landesverwaltungsvollstreckungsgesetz rheinland-Pfalz be-
treffen. neu aufgenommen wird die „Verordnung des sächsischen
staatsministeriums der finanzen über die Vergütung für beamte
im Vollstreckungsdienst“.

az.: 41.11.1

Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) / Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG)
Kommentar, begründet von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen Schaffland
und Dipl.-Kfm. Noeme Wiltfang, bearbeitet von Rechtsanwalt Dr.
Hans-Jürgen Schaffland, Rechtsanwältin Gabriele Holthaus und
Rechtsanwältin Dr. Astrid Schaffland, Stand 2020, Loseblattwerk,
3.532 Seiten in 2 Ordnern, im Abonnement: Grundwerk 122,- Euro
inkl. USt und zzgl. Versand für Fortsetzungsbezieher für mindestens
ein Jahr, ISBN 978-3-503-17404-1, im Einzelbezug: Grundwerk 212,-
Euro inkl. USt. und zzgl. Versand, ISBN 978-3-503-17414-0, ERICH
SCHMIDT VERLAG

die entwicklung des datenschutzrechts ist dynamisch wie die sie
prägenden technologien. laufend aktualisiert, hält sie die Kom-
mentierung konsequent auf neuestem stand. eu-, bundes- und
landesdatenschutzrecht systematisch integriert, bietet ihnen das
Werk eine vollständige Kommentierung der ds-gVo und des bdsg
(neu) für alle typischen Konstellationen in der Praxis sowie einschlä-
gige regelungstexte der landesdatenschutzgesetze sowie vom
bdsg tangierter gesetze.
neben einer leicht verständlichen synopse zu bisherigem und neu-
em recht finden sie auch Wertungen zu auswirkungen der ds-gVo
auf die rechtslage - unter beachtung des bdsg (neu). innerhalb der
dsgVo-erläuterungen werden neues recht und die bisherige
rechtslage übersichtlich gespiegelt.

ergänzungslieferung 8/2020 isbn 978-3-503-19671-5

die lieferung enthält ein update um zwischenzeitlich ergangene
rechtsprechung und literatur.
Von besonderer aktualität - und diese zeichnet einen gesetzkom-
mentar in form eines loseblattwerks aus - sind die ausführungen
und die erläuterungen zu den „Corona-arbeitsschutzstandards“ in
art. 6 rdn. 110 ds-gVo und§ 26 rdn. 28b bdsg.

des Weiteren beachten sie insbesondere die praxisbezogenen
Hinweise zur sicherstellung der von der ds-gVo geforderten
transparent bei der datenverarbeitung (art. 5) sowie an anderen
stellen, z. b. art. 15 rdn. 19b (auskunft) und art. 16 rdn. 13a (berich-
tigung).

az.: 17.1.1



EUROPA-NEWS 

stÄdte- und gemeinderat 10/2020    31

Landes-Heimat-Preis für 
grenzüberschreitende Initiative
für ihre initiative „Heimat und Zukunft gestalten an der grenze:
nebeneinander und gemeinsam, denn Heimat kennt keine gren-
zen“ sind der Heimatverein suderwick und die bürgerinitiative
„dinxperwick“ von nrW-Heimatministerin ina scharrenbach mit
dem ersten Platz des landes-Heimat-Preises 2020 und 12.500 euro
Preisgeld ausgezeichnet worden. die Jury sah im grenzüberschrei-
tenden engagement ein herausragendes beispiel für Völkerver-
ständigung unter dem dach der gemeinsamen Heimat. schon das
neue ortseingangsschild „dinxperwick“ - als Verbindung aus su-
derwick und dinxperlo - zeige symbolhaft: Wo jetzt „grenzeloos“
und „grenzenlos“ draufsteht, ist in „dinxperwick“ tatsächlich un-
geteilte Heimat und ungeteiltes europa drin. 

Dank an deutsch-italienische 
Partnerstädte
bundespräsident frank-Walter steinmeier und sein italienischer
amtskollege sergio mattarella haben den Kommunen ihrer länder
für ihr engagement und ihre solidarität während der Corona-Pan-
demie gedankt. die „gesten der solidarität im netzwerk der über
400 deutsch-italienischen städtepartnerschaften waren wichtige
signale“, heißt es in einem gemeinsamen brief an mehr als 800
deutsche und italienische bürgermeisterinnen und bürgermeister.
Videobotschaften, spenden oder einfach nur der austausch über
die jeweilige lage vor ort hätten gezeigt, dass die menschen in
deutschland und italien auch und gerade in notzeiten einander
nahe stünden. gleichzeitig rufen die Präsidenten dazu auf, die Ver-
bindungen weiter zu stärken und neue kommunale Partnerschaf-
ten aufzubauen.

Europadiplom des Europarates für die
Stadt Velbert 
die stadt Velbert erhält in diesem Jahr das europadiplom des euro-
parates. „den europäischen gedanken in Velbert zu leben, ist mir
ein Herzensanliegen, und diese auszeichnung zeigt uns, dass wir
auf dem richtigen Weg sind“, freut sich bürgermeister dirk lukraf-
ka. das europadiplom ist teil des europapreises, der seit 1955 von
der Parlamentarischen Versammlung des europarates vergeben
wird. ausgezeichnet werden jährlich städte und gemeinden, die
sich um die förderung des europäischen gedankens besonders ver-
dient gemacht haben. der Weg zum europapreis umfasst vier aus-
zeichnungsstufen: das europadiplom, die ehrenfahne, die ehren-
plakette und schließlich der europapreis. „Wir sind höchst
motiviert, die weiteren drei auszeichnungen ebenfalls zu erhalten“,
so lukrafka.

Mehr Zeit für die europäischen 
Kulturhauptstädte 
die Corona-Krise wirkt sich auf den Zeitplan für die europäischen
Kulturhauptstädte der kommenden Jahre aus. Wie die europäische
Kommission mitteilt, sollen die diesjährigen Kulturhauptstädte ri-
jeka in Kroatien und galway in irland ihre titel ausnahmsweise
noch bis zum 30. april 2021 behalten. auch die folgenden titelträger

novi sad in serbien, elefsina in griechenland und timișoara in ru-
mänien sollen mehr Zeit für die Vorbereitung erhalten. nach dem
Vorschlag der Kommission soll novi sad den titel statt 2021 erst
2022 tragen, die anderen beiden städte sogar noch ein Jahr später.
am übrigen Plan soll sich nichts ändern. das europäische Parla-
ment und die eu-mitgliedstaaten müssen dem
Vorschlag der Kommission noch zustimmen.

Neue Suchbörse des Deutsch-
Französischen Bürgerfonds
im rahmen des deutsch-französischen bürger-
fonds fördern die deutsche und die französische
regierung Projekte aus der Zivilgesellschaft beider
staaten, darunter auch städtepartnerschaftliche
aktivitäten. Zur Vermittlung und Verknüpfung von
interessenten und Projekten gibt es nun eine Part-
nerbörse. dort finden Kommunen und zivilgesell-
schaftliche akteure andere organisationen oder
Projekte für eine mögliche Zusammenarbeit. 
Zudem können sie selbst gesuche aufgeben, in-
dem sie sich oder auch ihr Projekt vorstellen. um-
gesetzt wird der deutsch-französische bürgerfonds vom deutsch-
französischen-Jugendwerk. die suchbörse ist erreichbar unter 
www.buergerfonds.eu/suchen-und-finden .

Wettbewerbe um die grünsten 
Städte Europas
die europäische Kommission sucht die grüne Hauptstadt europas
für das Jahr 2023 und das europäische grüne blatt für das Jahr
2022. für den „european green Capital award“ können sich städte
mit mehr als 100.000 einwohnerinnen und einwohner bewerben.
der titel und 600.000 euro gehen an die stadt, die sich als beson-
ders ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig erweist. der
„european green leaf award“ richtet sich an Kommunen mit
20.000 bis 100.000 einwohnerinnen und einwohnern und ist mit
200.000 euro dotiert. alle finalstädte erhalten zudem Zugang zu
einem exklusiven netzwerk. einsendeschluss ist am 28. oktober
2020. infos gibt es unter https://ec.europa.eu/environment/
europeangreencapital/news/egCa-2023_egla-2022_Competiti-
on_open.html .

Sonderausgabe des Preises 
„Europäische Unternehmerregion“
der europäische ausschuss der regionen hat unter dem motto „un-
ternehmertum für einen nachhaltigen aufbau“ eine sonderausga-
be des Preises „europäische unternehmerregion“ (eer) gestartet.
dabei sollen Kommunen und regionen strategien zur förderung
des unternehmertums und der kleinen und mittleren unterneh-
men entwickeln, die auf die bewältigung der auswirkungen der
Corona-Krise abzielen. bis zu sechs bewerber erhalten für zwei Jah-
re das eer-label, um die Planung und umsetzung von strategien
für einen erfolgreichen wirtschaftlichen und sozialen aufbau um-
setzen zu können. die teilnahme ist bis 28. oktober 2020 möglich.
infos gibt es unter https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/euro-
pean-entrepreneurial-region.aspx . ◼
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Regelungen des „kommunalen 
Bildungspaketes“
Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Regelungen
der Bedarfe für Bildung und Teilhabe teilweise wegen Verletzung des
kommunalen Selbstverwaltungsrechts mit dem Grundgesetz unver-
einbar sind. Dennoch bleiben die Regelungen bis zum 31. Dezember
2021 weiter anwendbar.

bVerfg, beschluss vom 07.07.2020
- az.: 2 bvr 696/12 -

das bVerfg hat mit dem beschluss klargestellt, unter wel-
chen bedingungen eine unzulässige aufgabenübertra-
gung durch die erweiterung einer bestehenden regelung
im sozialrecht vorliegt. mit Verfassungsbeschwerde sind
mehrere kreisfreie städte aus nordrhein-Westfalen ge-
gen die neu getroffenen regelungen der bedarfe für bil-
dung und teilhabe im bundessozialhilfegesetz vorgegan-
gen, die aufgaben, die ihnen als örtliche träger der
sozialhilfe bereits zugewiesen wurden, wesentlich ver-
ändert, erweitert und um neue aufgaben ergänzt hätten. 
der Zweite senat des bundesverfassungsgerichts hat er-
klärt, dass § 34 abs. 1, abs. 2 satz 1 nr. 1 und satz 2, abs. 4
bis abs. 7 und § 34a sozialgesetzbuch Zwölftes buch (sgb
Xii) in der fassung vom 24. märz 2011 in Verbindung mit § 3 abs. 2
satz 1 sgb Xii mit dem grundgesetz unvereinbar sind. dagegen ent-
sprechen die in § 34 abs. 2 satz 1 nr. 2 und abs. 3 sgb Xii geregelten
aufgaben inhaltsgleich bereits früher auf die Kommunen als örtliche
träger der sozialhilfe übertragenen aufgaben und sind daher mit
dem grundgesetz vereinbar.

Sachverhalt

§ 34 sgb Xii in der verfahrensgegenständlichen fassung bestimmt,
für welche bedarfe leistungen für bildung und teilhabe erbracht
werden; § 34a sgb Xii enthält Vorgaben für die gewährung der be-
darfe. der gesetzgeber reagierte mit dem erlass dieser Vorschriften
auf das Hartz iV-urteil des bundesverfassungsgerichts vom 9. feb-
ruar 2010. dieses hatte ihm unter anderem aufgegeben, alle exis-
tenznotwendigen aufwendungen in einem transparenten und
sachgerechten Verfahren nach dem tatsächlichen bedarf folgerich-
tig und realitätsgerecht zu bemessen.
die beschwerdeführerinnen machen im rahmen der Kommunal-
verfassungsbeschwerde geltend, dass die angegriffenen Vorschrif-
ten gegen art. 84 abs. 1 satz 7 gg verstießen, weil die regelungen
die ihnen als örtlichen trägern der sozialhilfe bereits zugewiesenen
aufgaben wesentlich verändert, erweitert und um neue aufgaben
ergänzt hätten.

Wesentliche Erwägungen des Senats

i. Zunächst hat der senat ausgeführt, dass art. 28 abs. 2 gg durch
das durchgriffsverbot des art. 84 abs. 1 satz 7 gg näher ausgestal-
tet wird. art. 28 abs. 2 gg schützt die Kommunen nicht nur vor un-
verhältnismäßigen entziehungen von aufgaben sondern auch vor
aufgabenzuweisungen, die aufgrund finanzieller und personeller
engpässe die beibehaltung und den ausbau freiwilliger selbstver-
waltungsaufgaben erschweren oder verhindern können. ein fall
des art. 84 abs. 1 satz 7 gg liegt vor, wenn ein bundesgesetz den
Kommunen erstmals eine aufgabe zuweist und damit eine erwei-
terung einer bundesgesetzlich bereits zugewiesenen aufgabe vor-
nimmt.
eine schranke findet das durchgriffsverbot in der Übergangsrege-
lung des art. 125a abs. 1 satz 1 gg. auf dieser grundlage darf der
bund eine anpassung des kommunalen aufgabenbestandes an
veränderte rahmenbedingungen vornehmen; was darüber hinaus-
geht, verstößt gegen art. 84 abs. 1 satz 7 gg. 
ii. das bVerfg hat daher festgestellt, dass nach diesen maßstäben

die regelungen in § 34 abs. 1, abs. 2 satz 1 nr. 1 und satz
2, abs. 4 bis abs. 7, § 34a sgb Xii in der verfahrensgegen-
ständlichen fassung die bis dahin den örtlichen trägern
der sozialhilfe zugewiesenen aufgaben in einer gegen
art. 84 abs. 1 satz 7 gg verstoßenden Weise und die be-
schwerdeführerinnen in ihrem recht auf selbstverwal-
tung verletzen. 
1. die beschwerdeführerinnen sind für die gewährung
der bedarfe der bildung und teilhabe nach § 34, § 34a
sgb Xii zuständig (§ 3 abs. 1 und abs. 2 satz 1 sgb Xii). bei
inkrafttreten der §§ 34 und 34a sgb Xii war ihnen als ört-
lichen trägern der sozialhilfe nur die aufgabe übertra-
gen, bedarfe der bildung und teilhabe abzudecken (§ 31
abs. 1 nr. 3 und § 28a sgb Xii in der bis zum 31. dezember
2010 geltenden fassung). 
2. die zu berücksichtigenden bedarfe sind durch die an-
gegriffenen regelungen deutlich ausgeweitet worden.

auf der grundlage dieser regelungen müssen die Kommunen nun-
mehr einem erweiterten Kreis an leistungsberechtigten zusätzli-
che leistungen gewähren. bedarfe für schulausflüge – und nicht
lediglich für mehrtägige Klassenfahrten – werden anerkannt; die
bedarfe werden zudem auf Kinder, die eine Kindertageseinrichtung
besuchen, erstreckt. erstmals werden bedarfe für die schülerbeför-
derung, die lernförderung und die mittagsverpflegung anerkannt.
ferner werden für alle Kinder und Jugendlichen bedarfe für die teil-
nahme am sozialen und kulturellen leben in der gemeinschaft be-
rücksichtigt. anspruchsberechtigt sind nicht mehr nur schüler/in-
nen, sondern auch Kinder, die eine Kindertageseinrichtung
besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird. Zudem
sind nunmehr alle Kinder und Jugendlichen vor Vollendung des
18. lebensjahres leistungsberechtigt. schließlich werden die leis-
tungen - wenngleich unter einschränkenden Voraussetzungen -
auch gegenüber Personen erbracht, denen keine regelleistungen
zu gewähren sind.
die diesbezügliche regelung des Verwaltungsverfahrens bürdet
den Kommunen ebenfalls neue lasten auf. so hängt die berück-
sichtigung der bedarfe von verschiedenen tatbestandlichen res-
triktionen ab sowie von unbestimmten rechtsbegriffen wie ange-
messenheit oder erforderlichkeit, die individuelle Wertungen
voraussetzen. das führt zu einer erheblichen organisatorischen
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und personellen mehrbelastung der Kommunen beim Vollzug der
in rede stehenden bestimmungen. gleiches gilt mit blick auf § 34a
abs. 2 satz 1 sgb Xii, der es den trägern der sozialhilfe überlässt, in
welcher form sie die leistungen erbringen.
3. die ausweitung der kommunalen leistungsverpflichtung hält
sich nicht mehr innerhalb der grenzen des art. 125a abs. 1 satz 1
gg. Zwar gilt die Zuständigkeitszuweisung des § 3 abs. 2 satz 1 sgb
Xii, die vor dem 1. september 2006 erlassen wurde, insoweit fort.
die angegriffenen regelungen haben den materiellen inhalt der
Zuweisung jedoch grundlegend verändert und stellen sich insoweit
überwiegend als Zuweisung neuer aufgaben dar. das überschreitet
die dem bund nach art. 125a abs. 1 satz 1 gg verbleibende anpas-
sungskompetenz.
iii. die bedarfe für mehrtägige Klassenfahren (§ 34 abs. 2 satz 1 nr.
2 sgb Xii) und die ausstattung mit persönlichem schulbedarf (§ 34
abs. 3 sgb Xii) waren dagegen bereits vor inkrafttreten der ange-
griffenen regelungen in § 31 abs. 1 nr. 3 und § 28a sgb Xii in der bis
zum 31. dezember 2010 geltenden fassung vorgesehen; die be-
schwerdeführerinnen waren hierfür als örtlicher träger der sozial-
hilfe auch zuständig. insofern hat sich der kommunale aufgaben-
bestand nicht verändert, ein Verstoß gegen art. 84 abs. 1 satz 7 gg
scheidet aus.
iV. die mit dem grundgesetz unvereinbaren regelungen sind bis zu
einer neuregelung zum 31. dezember 2021 weiter anwendbar. die
aus dem ausspruch der nichtigkeit folgende Verwerfung der §§ 34
und 34a sgb Xii hätte erhebliche unsicherheiten zur folge und
zöge nach einer (rückwirkenden) neuregelung gravierende verwal-
tungsrechtliche Probleme nach sich. bis zu einer neuregelung
könnten die träger der sozialhilfe mangels gesetzlicher grundlage
keine leistungen der bildung und teilhabe mehr gewähren, sodass
ein menschenwürdiges existenzminimum im sinne des beschlus-
ses des bVerfg vom 23. Juli 2014 (bVerfge 137, 34) für Kinder und Ju-
gendliche nicht mehr gewährleistet wäre. bis zu einer neuregelung
würde somit ein verfassungswidriger Zustand geschaffen, dessen
rückwirkende Heilung nicht durchgängig möglich wäre.

Erste Einschätzung aus kommunaler Sicht

die entscheidung des bundesverfassungsgerichts ist aus kommu-
naler sicht ausdrücklich zu begrüßen und hat darüber hinaus sig-
nalwirkung. dem bund ist es verfassungsrechtlich untersagt, durch
ein bundesgesetz den Kommunen erstmals eine bestimmte auf-
gabe zuzuweisen oder eine äquivalente erweiterung einer bundes-
gesetzlich bereits zugewiesenen aufgabe vorzunehmen. die ent-
scheidung stärkt das selbstverwaltungsrecht der Kommunen nach
art. 28 ii gg vor der einseitigen Übertragung von aufgaben, ohne
dass die mehraufwendungen erstattet werden. art. 28 abs. 2 gg
schützt die Kommunen nicht nur vor einer (unverhältnismäßigen)
entziehung von aufgaben, sondern auch vor einer entsprechenden
aufgabenzuweisung. das ist jedenfalls dann der fall, wenn den
Kommunen tätigkeiten gegenüber dem bürger auferlegt und sie
zu deren erfüllung verpflichtet werden. daneben erfasst die Vor-
schrift bundesgesetzlich angeordnete Vorgaben für die kommuna-
le Verwaltungstätigkeit wie informations-, berichts- und Kontroll-
pflichten, die nicht nur die kommunale organisations- und
Personalhoheit, sondern wegen der damit typischerweise verbun-
denen Kosten auch die finanzhoheit berühren. Zu den in frage ste-
henden sozialhilferechtlichen bildungs- und teilhabeleistungen ge-
hören etwa Kosten für Klassenfahrten, der Zuschuss zum

schulbedarf, zur lernförderung oder auch die mittagsverpflegung.
Zuletzt waren die mittel durch das sogenannte „starke-familien-
gesetz“ noch einmal aufgestockt worden. der bund hat nun bis en-
de nächsten Jahres Zeit, eine neuregelung zu verabschieden. im
anschluss müssen die länder die aufgabe auf die Kommunen über-
tragen und vollständig finanzieren. die entscheidung wird auch
ausfluss auf weitere gesetzgebungsverfahren haben, z.b. den ge-
planten rechtsanspruch auf ganztagsbetreuung auf grundschul-
kinder, sowie die geplante sgb Viii-reform. ◼

Musterverfahren Wettbürosteuer
Das OVG NRW hat in drei Musterverfahren entschieden, dass die
Stadt Dortmund gegenüber Wettbürobetreibern rechtmäßig Wettbü-
rosteuern festgesetzt hat. Wegen grundsätzlicher Bedeutung ist die
Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen worden.

oVg nrW, urteile vom 27.08.2020
- az.: 14 a 218/19, 14 a 2474/19 und 14 a 2275/19 -

mit der Wettbürosteuer wird der aufwand für
sportwetten in Wettbüros besteuert, also in ein-
richtungen, die neben der annahme von Wett-
scheinen auch das mitverfolgen von Wettereig-
nissen auf bildschirmen ermöglichen. schon mit
urteilen vom 13. april 2016 - 14 a 1599/15 u.a. -
hatte das oberverwaltungsgericht diese neue
kommunale steuer als zulässig bewertet. diese
auffassung hat das bundesverwaltungsgericht
mit revisionsurteil vom 29. Juni 2017 - 9 C 7.16 -
weitgehend geteilt, jedoch den steuermaßstab
nach der fläche des Wettbüros beanstandet, weil
der Wetteinsatz der sachgerechteste maßstab
sei. infolge dieses urteils legen einige Kommunen
statt des bisherigen flächenmaßstabs nunmehr den sogenannten
einsatzmaßstab zugrunde. beim oberverwaltungsgericht ist im
Jahr 2019 eine Vielzahl von Verfahren eingegangen, die diesen neu-
en maßstab zum gegenstand haben. auch die stadt dortmund
überarbeitete ihre Wettbürosteuersatzung und erließ auf dieser
basis neue steuerbescheide. die dagegen angestrengten Klagen
wies das Verwaltungsgericht gelsenkirchen ab. mit seinen o.g. ur-
teilen wies auch das oberverwaltungsgericht die dagegen einge-
legten berufungen zurück.
entgegen der auffassung der Klägerseite dürften nicht nur live-Wet-
ten, sondern auch sogenannte Pre-match-Wetten besteuert werden,
also Wetten auf sportereignisse, die im Zeitpunkt der Wette noch gar
nicht begonnen hätten und damit auch noch nicht mitverfolgt wer-
den könnten. für eine solche beschränkung des steuergegenstands
gebe die satzung nichts her. es liege im weitreichenden gestaltungs-
spielraum der gemeinde, welche steuergegenstände sie besteuern
wolle. eine differenzierung zwischen live- und Pre-match-Wetten bei
der besteuerung des Vergnügungsaufwands für Wetten in einem
Wettbüro sei nicht erforderlich. nach art. 105 abs. 2a satz 1 grund-
gesetz dürfe die Wettbürosteuer als örtliche aufwandsteuer aller-
dings nicht bundesgesetzlich geregelten steuern gleichartig sein.
es sei nicht zu verkennen, dass die Wettbürosteuer in vielen merk-
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malen der bundesrechtlichen renn- und sportwettensteuer glei-
che, vor allem nachdem durch das genannte urteil des bundesver-
waltungsgerichts diese steuern nunmehr auch im steuermaßstab
und der erhebungstechnik angeglichen seien. dennoch seien die
Wettbürosteuer und die renn- und sportwettensteuer nicht gleich-
artig, weil die Wettbürosteuer nur den besonderen Vertriebsweg
über den Wetteifer anstachelnde Wettbüros erfasse, nicht aber den
über einfache Wettannahme- und Wettvermittlungsstellen ohne
mitverfolgungsmöglichkeit und auch nicht das onlinewettge-
schäft. es gebe also noch weitere nicht von der Wettbürosteuer er-
fasste relevante Vertriebswege.
das oberverwaltungsgericht hat wegen der grundsätzlichen frage,
ob die beiden steuern auch nunmehr noch als nicht gleichartig zu
beurteilen sind, die revision zum bundesverwaltungsgericht zuge-
lassen.

Besteuerung von Internet-Wetten 
außerhalb von Wettbüros
Das OVG Münster hat sich in Zusammenhang mit der Erhebung einer
Wettbürosteuer außerdem zu Wetteinsätzen für Wetten geäußert, die
außerhalb eines Wettbüros über das Internet abgegeben werden,
deren Abwicklung aber über ein Kundenkonto mit dem Wettbüro ver-
knüpft ist.

oVg münster, urteil vom 17.01.2020
- az.: 14 a 1843/19 -

eine kommunale Wettbürosteuer - so das gericht - dürfe nur auf
Wetteinsätze erhoben werden, die vor ort im Wettbüro abgegeben
wurden. außerhalb des Wettbüros über das internet abgegebene
Wetteinsätze unterlägen auch dann nicht der Wettbürosteuer, wenn
der Wettbürobetreiber für diese Wetteinsätze infolge der nutzung
eines von ihm angelegten Kundenkontos eine Vermittlungsprovision
erhält.
nach der streitgegenständlichen Wettbürosteuer-satzung war be-
messungsgrundlage der Wetteinsatz. der Wetteinsatz ist die summe
aller aufwendungen, die von Wettkunden aufgebracht werden müs-
sen, um Wetteinsätze über ein Wettbüro im sinne des § 2 abzugeben.
die satzung bestimmt weiter, dass der besteuerung das Vermitteln
oder Veranstalten von Pferde- und sportwetten in einrichtungen un-
terliegen, die neben der annahme von Wettscheinen - auch an ter-
minals o.ä. - auch das mitverfolgen von Wettereignissen ermöglichen
(Wettbüros).
in der oVg-entscheidung heißt es weiter: bei den von Wettkunden
mittels Kundenkarten außerhalb des Wettbüros über das internet
oder im Wettbüro über smartphone-apps abgegebenen Wetten sei
schon fraglich, ob eine Vermittlungsleistung des Wettbürobetreibers
im sinne der satzung vorliege. selbst wenn man den Wortlaut der
satzung aber dahingehend verstehen wolle, dass über Kundenkarten
verbuchte Wetteinsätze, die außerhalb des Wettbüros getätigt wer-
den, „über ein Wettbüro“ abgegeben wurden, so müsste die Vor-
schrift mit blick auf den zur eröffnung der besteuerungskompetenz
der beklagten gemäß art. 105 abs. 2a satz 1 gg erforderlichen örtli-
chen bezug des besteuerten Vergnügens dahingehend verfassungs-
konform ausgelegt werden, dass nur im Wettbüro vermittelte Wet-
ten besteuert werden. da eine gesamtvergnügungsveranstaltung -
das Wetten in einem Wettbüro - und nicht das bloße Wetten gegen-

stand der besteuerung sei, scheide die einbeziehung von Wettein-
sätzen in die bemessungsgrundlage aus, die zwar mittels eines Kun-
denkontos, aber online außerhalb des Wettbüros abgegeben wer-
den. denn dem Wettkunden fehle in diesem fall die im Wettbüro
eröffnete möglichkeit, Wettereignisse mitzuverfolgen.

Kreisumlage im Landkreis 
Kaiserslautern 
Die Beanstandung des Haushalts des Landkreises Kaiserslautern für
das Jahr 2016 durch die Kommunalaufsicht des Landes Rheinland-
Pfalz und die von ihr festgesetzte Erhöhung der Kreisumlage sind
rechtswidrig, weil das Land dadurch nach Auffassung des Oberver-
waltungsgerichts (OVG) Koblenz unzulässig in die verfassungsrecht-
lich geschützte finanzielle Mindestausstattung von mehr als einem
Viertel der kreisangehörigen Gemeinden eingriffen hat.

oVg Koblenz, urteil vom 17.07.2020
- az.: 10 a 11208/18.oVg -

Wegen eines trotz Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr weiterhin
unausgeglichenen Haushaltes des landkreises Kaiserslautern und
seiner bilanziellen Überschuldung beanstandete die Kommunalauf-
sicht des beklagten landes dessen Haushalt für das Haushaltsjahr
2016 und forderte ihn zur reduzierung des fehlbetrages um zwei mil-
lionen euro durch erhöhung des umlagesatzes der Kreisumlage auf.
der landkreis hielt dies für rechtswidrig, weil er seine Kräfte größt-
möglich angespannt habe. Vielmehr sei die finanzausstattung durch
das land zu niedrig. die geforderte erhöhung des umlagesatzes lehn-
te er mit blick auf die angespannte finanzielle lage zumindest einiger
kreisangehöriger gemeinden ab. daraufhin erhöhte die Kommunal-
aufsicht den umlagesatz im Wege der ersatzvornahme um knapp
zwei Prozentpunkte. gegen diese kommunalaufsichtlichen maßnah-
men erhob der Kreis Klage, die das Verwaltungsgericht abwies. auf
die berufung des Klägers gab das oVg der Klage hingegen statt und
hob die angegriffenen kommunalaufsichtlichen maßnahmen auf.
die beanstandung des Haushalts des Klägers einschließlich der ge-
forderten reduzierung des fehlbetrags und die im Wege der ersatz-
vornahme festgesetzte erhöhung der Kreisumlage durch die Kom-
munalaufsicht des beklagten landes seien rechtswidrig. die
Kommunalaufsicht könne beschlüsse des Kreistags beanstanden,
die das bestehende recht verletzten. der vom Kreistag des Klägers
beschlossene Haushalt für das Jahr 2016 habe zwar objektiv gegen
die Pflicht zum Haushaltsausgleich und das Verbot bilanzieller Über-
schuldung verstoßen. Wenn ein vollständiger Haushaltsausgleich
außerhalb des möglichen liege - wie zwischen den beteiligten un-
streitig hier -, so bestehe die Verpflichtung, den ausgleich mit allen
mitteln anzustreben. die beanstandung sei jedoch ermessensfeh-
lerhaft. für die rechtmäßigkeit der beanstandung sei es allerdings
vorliegend rechtlich ohne belang und könne daher offenbleiben,
ob das beklagte land seiner verfassungsrechtlichen Verpflichtung
nachgekommen sei, für eine angemessene finanzausstattung der
landkreise zu sorgen. dies gelte jedenfalls dann, wenn - wie hier -
außer streit stehe, dass der beklagte seinen einfachgesetzlichen
Verpflichtungen zur finanzierung des Klägers nachgekommen sei.
die ausgesprochene beanstandung erweise sich vielmehr deswe-
gen als unverhältnismäßig, weil dem Kläger auch bei größtmögli-
cher anspannung seiner Kräfte keine ausreichenden, insbesondere
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STÄDTE- UND GEMEINDERAT
mit blick auf die verfassungsrechtlich geschützten belange seiner
kreisangehörigen gemeinden zulässigen Handlungsmöglichkeiten
zur Verfügung gestanden hätten, um sein Haushaltsdefizit spürbar,
d.h. mehr als nur geringfügig, zu reduzieren. nicht ausgeschöpfte
konkrete einsparpotenziale von nennenswertem umfang seien nicht
erkennbar und auch vom beklagten nicht präzisiert worden. die
dann allein verbleibende erhöhung der Kreisumlage habe indes vom
beklagten nicht angeordnet werden dürfen, weil sie in die verfas-
sungsrechtlich geschützte finanzielle mindestausstattung von min-
destens ca. einem Viertel der kreisangehörigen gemeinden eingreife.
bei der beantwortung der frage, ob die erhöhung einer Kreisumlage
allein oder im Zusammenwirken mit anderen umlagen dauerhaft
gegen den verfassungsrechtlichen anspruch auf finanzielle mindest-
ausstattung der umlagepflichtigen gemeinden verstoße, sei maß-
geblich auf die liquiditätskreditbelastung innerhalb eines Zehnjah-
reszeitraums abzustellen. sonstige finanzkennzahlen, insbesondere
die „freie finanzspitze“ oder die eigenkapitalhöhe bzw. Kapitalrück-
lage, seien entgegen der annahme der Vorinstanz insoweit weniger
oder kaum aussagekräftig. die im eigenkapital bilanzierten Vermö-
genswerte, z.b. friedhöfe, gemeindestraßen und sonstige kommu-
nale einrichtungen, seien nämlich überwiegend nicht veräußerbar.
liquiditätskredite sollten von gesetzes wegen lediglich den verzö-
gerten eingang von deckungsmitteln überbrücken und dürften
ausschließlich zu Zwecken der Kassenverstärkung vorübergehend
genutzt werden. sie stellten insbesondere kein deckungsmittel zur
dauerhaften finanzierung von ungedeckten auszahlungen oder
zur finanzierung von Zinsgeschäften dar. für die frage, ab welcher
Kredithöhe die aufnahme von liquiditätskrediten signalisiere, dass
einer gemeinde keine ausreichenden spielräume mehr für die
Wahrnehmung freiwilliger selbstverwaltungsaufgaben zur Verfü-
gung stünden, existierten weder rechtliche festlegungen noch ein-
schlägige rechtsprechung. es sei neben der dauerhaftigkeit auch
die Höhe der liquiditätskreditbelastung zu betrachten, zu bewer-
ten und diese überdies in relation zur einwohnerzahl zu setzen.
der rechnungshof rheinland-Pfalz halte in seinem Kommunalbe-
richt 2018 liquiditätskreditschulden u.a. für problematisch, wenn
sie pro einwohner mehr als 1.000 euro betrügen. daneben könne
die liquiditätskredithöhe pro einwohner in relation zu dem lan-
des- oder dem kreisweiten durchschnitt gesetzt werden. aus den
vom Kläger und vom statistischen landesamt vorgelegten Zahlen
ergebe sich, dass nach allen diesen Vergleichsmaßstäben langjäh-
rig mindestens ein Viertel, häufig sogar ein drittel bis die Hälfte al-
ler ortsgemeinden im bereich des Klägers durchgängig so hohe li-
quiditätskreditschulden pro einwohner aufwiesen, dass ihnen kein
rechtlich abgesicherter spielraum für nicht kreditfinanzierte frei-
willige selbstverwaltungsaufgaben mehr verbleibe. deshalb sei die
von dem beklagten im Wege der Kommunalaufsicht durchgesetzte
erhöhung der Kreisumlage rechtswidrig. der einwand eines ein-
griffs in die finanzielle mindestausstattung sei vorliegend schließ-
lich nicht deshalb ausgeschlossen, weil die mit dauerhaft hohen li-
quiditätskrediten belasteten kreisangehörigen gemeinden bei
struktureller betrachtung ihre einnahmemöglichkeiten nicht aus-
geschöpft hätten. ausweislich der Kommunalberichte und eines
vom Kläger vorgelegten gutachtens lasse sich bei einer Quer-
schnittsbetrachtung des landkreisbereichs kein nennenswertes
Potenzial für einnahmesteigerungen im bereich der realsteuerhe-
besätze feststellen. ◼
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